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Präsident: Die Sitzung ist eröffnet. 
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Dipl..lng. Rapatz und Dr. Kopf. 

Entschuldigt sind die Abg. Krippncr, 
IvIädl, Römer, Stürgkh, Wunder, Roithner, 
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Dr. Tschadek, Wilhelmine Moik, Marianne 
Pollak, Olah , Proksch, Czernetz, Horn, Stamp­
leT, Paula Wallisch und Aigner. 

In der heutigen Si tzung ist zum ersten Male 
Herr Franz N eudorfer erschienen, der an die 
Stelle des verstorbenen Herrn Abg. Josef 
Hummer tritt. Ich werde sogleich seine 
A ng e l o  b u n g  vornehmen. Ich ersuche den 
neuen Herrn Abgeordneten, nach der Ver­
lesung der Angelobungsformel durch den 
Schrift füh rer die Angelobung mit den Worten 
"Ich gelobe" zu leisten. Ich bitte den Herrn 
Schriftführer um die V erlesung der. Ange-
10 bungsformel . 

Schriftführer Ze i l l inger  verliest die Ange­
lobungsformel. - Abg. N eudorfer  le'istet die 
A ngelobung. 

Präsident: Ich danke. Ich begrüße de n 
neuen Herrn Abgeordneten i n  unserer Mitte. 

Den eingelangten A n t ra g  123/A der Abg .  
:Mark, Dr . Zechner und Genossen, betreffend 
Errich tu ng eines Österreichischen Fo rschu ngs­
rates, habe ich dem Urlte rrichtsausschuß 
zu g e w i e s e n  und den 

Antrag 1 24 /A der Abg. l\fachunze, Dr. Neu­
gebauer und Genossen, betreffend die N 0-

vellieru ng des Bundesgesetzes vom 30. März 
1 9 49, BGBl. Nr. 92, über die Ausübung des 
är ztlichen Berufes u nd die Standes vertretung 
der Ärzte, de m Ausschuß für soziale Ver­
waltung. 

-Die schriftliche Be antw or tu n g  folgender 
Anfr agen wurde den Anfragestellern ü b e r­
mi t t e 1 t: 

Anfrage Nr. 1 30 der A bg. Dr. Pfeifer und 
Genossen, betreffend die Gewährung von 
Personalzulagen an die durch die Hemmungs­
ja hre geschädigten Bundesbediensteten, 

Anfrage Nr. 21 3 der Abg. Dr . P feifer und 
Genossen, betreffend die Anrechnung der 
Hemmungsjahre, 

Anfrage NI'. 228 der Abg. Mark und Ge­
nossen, betreffend Förderung der österreichi­
schen Filmproduktion, 

Anfrage Nr . 236 der Abg. Dr . P fei fer und 
Genossen, betreffend Nichtbeachtung des Ge­
setzes vom 14. Mai 19 1 9  bezüglich der defini­
tiven Anstellung der Be zirksschulinspektoren, 
und 

Anfrage N r. 239 der Abg. Ebenbichler und 
Genossen, betreffend die Häu fu ng von Ver­
kehrsunfällen bei den Österreichischen Bundes­
bahnen. 

Ich ersuche de n Schri ftführer , Herrn Abg. 
ZeilJi wger, um die Verlesung des Ei nl au fe s .  

. Schriftführer Zeillinger: Von der Bundes­
regierung sind fo lgende V o r  1 a g e n  einge­
lrungt: 

Bundesgesetz, betreffend die neuerliche Ab­
änderung des Bundesgesetzes vom 9. Juli 
1 95 3, BGBI. Nr. 1 41, womit das Bundes­
gesetz über die Beschäftigung von Kindern 
und Jugendlichen abgeändert wird (397 d. B. ); 

Bundesgesetz, womit das Bundesgesetz über 
die Einhebung einer Sondel'abgabe vom Bier 
abgeändert wird (398 d. B.); 

Bundesgesetz, womit das Finanzausgleichs­
gesetz 1 95 3  neuerlich abgeändert wird (Finanz­
ausgleichsnovelle 1955) (399 d. B. ); 

Bundesgesetz, betreffend die Überwachungs­
ge bühr für die monopolabgabefreie Brannt­
weinerzeugung zum Hau sbedarf (400 cl. B.); 

Bundesgesetz, womit das Gewerbesteuer-
ausgleichsgesetz vom 3. Dezember 195 3, BGBI. 
NI'. 3/195 4,  abgeändert wird (401 d. B. ); 

Bundesgesetz, womit das Bundesgesetz vom 
24. Juli 19 46, BGBI. Nr. 1 61 ,  über prozeß­
und exekutionsrechtliche Sonderbestimmungen 
für schutzwürdige Unternehmungen abge­
ändert wird (403 d. B. ). 

Vom Strafbezirksgericht Wien ist ein A u  s­
l ie fer u ng s b e g e h re n  gegen den Abg. Fritz 
Polcar wegen Übertretung der Sicherheit 
der E hre nach § 488 Strafgesetz eingel angt . 

Es werden zugewiesen: 
398, 399, 400 und 401 dem Finanz- und 

Budgetausschuß ; 
403 dem Handelsausschuß; 
397 dem Ausschuß für soziale Verwaltung; 
das Auslieferungsbegehren dem I mmunitäts-

ausschuß· 

Präsident: Wi r gehen nunmehr in die 
T ag e s o rd n u n g  ein und gelange n zum 
1. Punkt der Tagesordnung: Bericht des 
Justizausschusses über die Regierungsvorlage 
(383 d. B.): Bundesge setz über exekutions­
recht liche Bestimmungen zu m Schutz des 
Verpflichteten bei der Räumungsexekutioll 
(RäumungsschutzG.) (396 d. B.). 

Berichterstatter ist der Herr Abg. Mvxchner. 
Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu berichten. 

Berichterstatter Marchner: Hohes Haus! 
Die Regieru ngsvorlage 383 der Beilagen be­
trifft das Bundesgesetz über exekutionsrecht­
liche Bestimmungen zum Schutz des Ver­
pflichteten bei der Räumu ngsexekution, das 
Räum ungssch utzgesetz. 

Die Kriegsverhält,nisse haben die deutsch e 
Gesetzgebung im Jahre 1943 veranlaßt, 
Sondermaßnahmen auf dem Gebiete des bür­
gerlichen Streitverfahrens und der Zwangs­
vollstreckung zu treffen. Inzwischen ist auf 
vielen Gebieten der Wirtschaft eine merkliche 
Besserung eingetreten, sodaß jene reichs­
deutsche Vorschrift in ihren wesentlichen 
Teilen wieder überflüss ig geworden i st. 
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Für Exekutionen in Bestandsachen ist 
jedoch die Bestimmung des Art. 6 der deutschen 
Verordnung, RGBJ. I S. 666, auch heute noch 
eine unbedingte Notwendigkeit. Diese eine 
Bestimmung soll nun in einem eigenen öster­
reichischen Gesetz verankert werden, um so 
weiter wirksam und anwendbar zu sein. 

Die Umwandlung dieser deutschen Vor­
schrift in ein österreichisches Gesetz ist somit 
auch wieder ein sprechender Beweis dafür, 
daß die österreichische Gesetzgebung aus 
eigenem bestrebt ist, deutsche Gesetze durch 
österreichische zu ersetzen. Damit wird ins­
besondere auch einem Wunsch des Alliierten 
Rates entsprochen, der bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit darauf verweist, daß die deutschen 
Gesetze ehebaldigst in rein österreichische 
Gesetze umgewandelt werden sollen. 

Ein gewisses Maß von Exekutionsbeschrän­
kungen bei Aufschiebung einer gerichtlichen 
Räumungsexekution ist infolge der nach wie 
vor bestehenden katastrophalen Wohnungsnot 
auch heute noch ein unbedingtes Erfordernis. 
Da aber die Bestimmungen des Mietengesetzes 
nicht für alle Fälle von Räumungsexekutionen 
anwendbar sind, muß eine Ergänzung eben 
in der Weise erfolgen, daß der Art. 6 der 
deutschen Verordnung aus dem Jahre 1943 
als § 1 in das neue österreichische Gesetz 
übernommen wird. 

Auch diese Bestimmung wird in der ur­
sprünglichen Fassung jedoch den heutigen 
Erfordernissen nicht immer voll gerecht. . So 
ist es wiederholt vorgekommen, daß einem 
Verpflichteten, der einer Rücksichtnahme wür­
dig war, für die zu räumende Wohnung nicht 
zumutbare Ersatzräurne angeboten wurden. 
Es war auch keine Seltenheit, daß beispiels­
weise finanziell unerschwingliche Fremden­
zimmer und auch sonstige menschenunwürdige 
Räume als Ersatzobdach angeboten und von 
einzelnen Gerichten als solches auch tat­
sächlich anerkannt wurden. 

Um nun in Zukunft solche Ausnahmsfälle 
zu verhindern, hat der JusJliizausschuß dem 
Antrag des Herrn Abg. Mark einstimmig 
zugestimmt, daß jedes angebotene Ersatz­
obdach auf seine Zumutbarkeit überprüft 
werden müsse. Die vom Justizausschuß ein­
stimmig beschlossene Ergänzung des § 1 
der Regierungsvorlage soll daher einer solch 
abwegigen Auslegung und Interpretation des 
Begriffes Ersatzobdach vorbeugen. 

Die Übergangsbestimmungen sind im § 2 
der Gesetzesvorlage festgehalten. 

Besonders zu betonen ist, daß sonstige 
exekutionsrechtliche Bestimmungen, welche 
die Aufschiebung einer Exekution auf Räu­
mung einer unbeweglichen Sache betreffen, 
durch dieses Gesetz nicht berührt werden. So 

kam der Justizausschuß auch zur einhelligen 
Auf fassung, daß die Bestimmungen des § 20 
Abs. 3 des Landarbeitsgesetzes, BGBJ. Nr. 140/ 
1948, durch dieses Schutzgesetz ebenfalls un­
berührt bleiben. 

Gegen eine zeitliche Begrenzung dieses 
Gesetzes spricht die Tatsache, daß der Zeit­
punkt derzeit nicht vorausgesehen werden 
kann, in dem der bestehende krasse Wohnungs­
mangel behoben sein wird, der diese Schutz­
maßnahmen rechtfertigt. Trifft dies aber 
einmal zu, dann verliert auch dieses Gesetz, 
wie manches dieser Art, seine Bedeutung 
von selbst. 

Der § 3 der Gesetzesvorlage behandelt die 
Vollzugsklausel, und zwar ist mit der Voll­
ziehung dieses Bundesgesetzes das Bundes­
ministerium für Justiz betraut. Soweit Art. 6 
Abs. 2 der im § 2 angeführten Verordnung auf­
gehoben wird, ist jedoch das Bundeskanzler­
amt zuständig. 

Der Justizausschuß hat in seiner Sitzung 
vom 28. Oktober 1 954 diese Regierungsvorlage 
in Anwesenheit des Bundesministers für Justiz 
Dr. Gerö einer eingehenden Beratung unter­
zogen. An der Debatte beteiligten sich außer 
dem Berichterstatter die Abg. Dr. Gschnitzer, 
Dr. Hofeneder, Dipl.-Ing. Hartmann, Mark, 
Marianne Pollak, Dr. Pfeifer, Dr. Tschadek, 
Dr. Withalm und der Herr Bundesminister 
Dr. Gerö. Der Gesetzentwurf 383 d. B. wurde 
mit der im Ausschußbericht' als Anhang ersicht­
lichen Abänderung des § I einstimmig ange­
nommen. 

Der Justizausschuß stellt daher den A n t r a g, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundes­
regierung vorgelegten Gesetzentwurf (383 d. B.) 
mit der dem schriftlichen Bericht ange­
schlossenen Abänderung die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Der A b ä n d e r u n g s a n t r a g  lautet: 
Im § 1 ist nach den Worten "zugemutet 

werden kann." einzufügen: "Ein dringendes 
Interesse des Verpflichteten liegt insbeson­
dere dann vor, wenn ihm ein zumutbarer 
Ersatz nicht zur Verfügung steht." 

Präsident: Wir gehen in die G e n e r a l-
d e b a t t e  ein. 

Es liegt mir ein A n t r a g  der Abg. Doktor 
M a l e ta, P r i n k e  und Genossen vor, der die 
vorgeschriebenen acht Unterschriften trägt 
und daher zur Debatte steht. Der Antrag 
lautet: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
Der Bericht des Justizausschusses über 

die Regierungsvorlage (383 d. B.): Bundes­
gesetz über exekutionsrechtliche Bestim­
mungen zum Schutz des Verpflichteten bei 
der Räumungsexekution (Räumungsschutz-
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gesetz) (396 d. B.), wird gemäß § 40 H be­
ziehungsweise § 41 C der Geschäftsordnung 
dem Justizausschuß zur weiteren Behand­
lung zurückgestellt. 
Ferner liegt mir ein A n  t r a g  der Abg. Doktor 

P f e i f e r  und Genossen vor, der ebenfalls mit 
acht Unterschriften unterstützt ist und daher 
zur Beratung steht, der inhaltlich gleich­
lautend ist und den Wortlaut hat: 

Die Regierungsvorlage 383 d. B., Räu­
mungsschutzgesetz, wird an den Justiz­
ausschuß zur neuerlichen Beratung zurück­
verwiesen. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr 
Abg. Mark. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Mark: Meine Damen und Herren! 
Wir sind in einer, wie ich glaube, ungewöhn­
lichen Situation, denn seit vielen Jahren ist 
es nicht mehr vorgekommen, daß ein Aus­
schußbericht an den Ausschuß zurückver­
wiesen worden ist. Diesmal liegt uns bei einem 
verhältnismäßig unscheinbaren Gesetz ein Rück­
verweisungsantrag der Abg. Maleta und Prinke 
vor. 

Um was handelt es sich eigentlich � Eine 
in Geltung befindliche deutsche Vorschrift, 
die sich auf den Räumungsschutz bezogen 
hat, soll durch ein österreichisches Gesetz 
ersetzt werden. Die bisherige Judikatur hat 
sehr schwer erträgliche Folgen gehabt. Es 
war so, daß unter Umständen Menschen, die 
vor der Delogierung standen, von dem die 
Räumung Betreibenden ein Hotelzimmer als 
Ersatz zugewiesen wurde, für das der Zins 
für einen Monat bezahlt wurde, sodaß ein 
Ersatz zwar gegeben wurde,. der Betreffende 
aber natürlich nicht in der Lage war, dauernd 
in diesem Hotelzimmer zu wohnen. Es sind 
Magazine zugewiesen worden, die praktisch 
nicht benützbar waren. Und es ist klar, daß 
schon gegen die bisherige Judikatur, die 
sich auf den Wortlaut der bisher geltenden 
Vorschrift gestützt hat, viele Beschwerden 
eingelaufen sind. 

Auf Grund dieser Beschwerden haben wir 
im Justizausschuß einen Abänderungsantrag 
eingebracht. Die Fraktion der ÖVP hat sofort 
nach der Einbringung des Antrages durch 
ihren Sprecher Dr. Withalm erklärt, daß sie 
dafür eintritt und unseren Antrag unterstützt. 
Die Beamten des Justizministeriums und der 
Minister haben sich dagegen ausgesprochen. 
Nach einer eingehenden Beratung hat der 
Herr Minister seine Bedenken zurückgezogen, 
weil ein anderer Antrag, der vorgelegen ist, 
seiner Meinung nach ungünstig gewesen wäre 
und die Fassung, die von uns vorgeschlagen 
war, die günstigere war. Der Ausschuß hat 
dann diesen Abänderungsantrag einstimmig 

in die Regierungsvorlage aufgenommen, also 
allen Voraussetzungen entsprochen, die wir 
in solchen Fällen stellen, und die Regierungs­
vorlage mit der vom Minister zugegebenen 
Abänderung einstimmig angenommen. 

Offenbar hat nachher ein Druck außer­
parlamentarischer Kreise - wir müssen hier 
schon annehmen, daß es die interessierten 
Hausbesitzerorganisationen gewesen sind -
eingesetzt. Eine große und eine kleine Partei, 
die sich beide im Ausschuß für diese Änderung 
eingesetzt hatten, haben plötzlich erklärt, daß 
sie ihre Zustimmung zurückziehen müssen. 
Sie desavouieren ihre Vertreter im Ausschuß, 
stellen sie als unfähig hin, da sie die Aus­
wirkungen dieser Änderung nicht überblicken 
können. Diese Vertreter sind Notar Dr. Wit­
halm, Staatsanwalt Dr. Kranzlmayr, Rechts­
referent der Wirtschaftskammer Dr. Hofen­
eder, Rechtsgelehrter Professor Dr. Gschnitzer, 
die bisher für uns als juristische Fachmänner 
gegolten haben. 

Jetzt ist Winterbeginn. Räumungen, die 
jetzt im Winter durchgeführt werden, finden 
daher unter besonders schwierigen Verhält­
nissen statt und sind besonders drückend für 
die Betroffenen. Es ist also wohl selbst­
verständlich, daß in der Öffentlichkeit eine 
solche eigenartige Haltung, die das Haus 
einzunehmen beginnt, sehr schlecht wirken 
wird. Die Öffentlichkeit weiß aus den Berich­
ten der "Parlamentskorrespondenz", die in 
allen Zeitungen veröffentlicht worden sind, 
daß sich der Ausschuß für eine wirkliche 
Verbesserung einer bisher unzulänglichen 
Praxis entschieden hat. Der Ausschuß hat 
das einstimmig beschlossen, und trotzdem 
weist das Haus diesen Antrag wieder zurück, 
offenbar mit der Absicht, im Justizausschuß 
eine Verschlechterung des bereits Beschlosse­
nen durchzusetzen. Ich bin überzeugt, daß 
das Ansehen des Parlaments darunter wirklich 
leiden muß und daß es außerordentlich un­
günstig ist, wenn wir jetzt einen solchen 
Beschluß fassen. Wir appellieren daher an 
Sie alle, daß Sie sich diese unsere Gesichts­
punkte zu eigen machen und mit uns gegen die 
Rückverweisung an den Ausschuß stimmen. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Zum Wort ist weiter gemeldet 
der Herr Abg. Dr. Withalm. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Abg. Dr. Withalm: Hohes Haus! Mein 
Vorredner, Kollege Mark, hat darauf hinge­
wiesen, daß sich im Falle der zur Debatte 
stehenden Regierungsvorlage eine ungewöhn­
liche Situation ergeben habe, und ich gebe 
zu: es handelt sich um eine ungewöhnliche 
Situation. 
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Wir standen im Justizausschuß, als 
die Regierungsvorlage zur Verhandlung kam, 
insofern vor einer ungewöhnlichen Si­
tuation, als uns ganz überraschend, ohne daß 
wir yorher von diesem Antrag Kenntnis 
hatten, der Zusatzantrag der Sozialistischen 
Partei serviert wurde. (Zwischenrufe bei der 
Sp().) Es wird uns seitens des Volkes immer 
wieder vorgeworfen, daß wir die Gesetze 
zu rasch beschließen, und dieser Vorwurf 
des Volkes ist sicherlich nicht unberechtigt. 
Ich stehe nicht an, hier zu sagen, daß es 
durchaus möglich ist, daß sich auch Kron­
juristen, als die uns Kollege Mark jetzt be­
zeichnet hat, und zwar als "unsere Fach­
männer", wie er gesagt hat - als die haben 
wir uns bisher nicht betrachtet, als Ihre 
Fachmänner, meine Herren! ( Heiterkeit bei 
der Ö VP) -, daß sich auch Fachmänner 
ab und zu irren, und es wäre daher durchaus 
möglich und es ist möglich, das gebe ich hier 
zu, daß uns die große Bedeutung vielleicht 
im ersten Moment nicht bewußt war. 

Darf ich jetzt, um der Wahrheit die Ehre 
zu geben, folgendes sagen: Es ist unrichtig, 
weim Kollege Mark sagte, daß ich sofort 
für diesen Antrag gewesen wäre. Im Gegen­
teil, meine sehr geehrten Herren! Ich stellte 
sofort den Antrag und erklärte, nach meiner 
Ansicht sei es notwendig, der Stelle nicht 
eine negative, sondern eine positive Fassung 
zu geben. Und Kollege Mark sagte zuerst 
zu, nachdem er mit Dr. Tschadek Rücksprache 
gepflogen beziehungsweise durch Gedanken­
austausch festgestellt hatte, daß meiner Ver­
sion durchaus beigepflichtet werden könne. 

Hiebei darf ich besonders darauf hin­
weisen, daß von meinem Vorredner Mark 
besonders auch Professor Dr. Gschnitzer er­
wähnt wurde. Es ist vollkommen unrichtig, 
daß sich Professor Gschnitzer der Fassung, 
die von Ihnen gebracht wurde, angeschlossen 
hätte. Darf ich daran erinnern, daß er sagte, 
daß nach seiner Ansicht das beste wäre -
und das wird auch der Herr Bundesminister 
für Justiz bestätigen -, die Regierungs­
vorlage in unveränderter Form anzunehmen. 
Das war die Ansicht von Professor Doktor 
Gschnitzer. 

Wir ließen uns dann überzeugen, und 
zwar nicht von außerparlamentarischen Krei­
sen, wie Kollege Mark sagte, daß die Fassung, 
die von der Sozialistischen Partei vorge­
schlagen wurde, praktisch dazu geführt hätte, 
daß eine Räumung überhaupt nicht. mehr 
möglich wäre. Es heißt im Zusatzantrag 
der Sozialistischen Partei: "Ein dringendes 
Interesse des Verpflichteten liegt insbesondere 
dann vor, wenn ihm ein zumutbarer Er­
satz nicht zur Verfügung steht." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren 
von der Sozialistischen Partei! Jetzt habe 
ich die Erkenntnis, ich stehe nicht an zu 
sagen, daß ich sie im Justizausschuß noch 
nicht hatte. Bei schwierigen Materien ist 
es ab und zu nicht möglich, .sofort ganz und 
gar im Bilde zu sein. Wann, glauben Sie, 
steht einem Verpflichteten überhaupt ein 
zumutbarer Ersatz zur Verfügung � Prak­
tisch niemals! Und damit wäre jede Möglich­
keit genommen, irgendwie einen Räumungs­
titel, den man besitzt, entsprechend in die 
Tat umzusetzen. (Ruf bei der SPÖ: Frauen 
und Kinder auf die Straße zu setzen!) 

Aus diesen Gründen sieht sich die Öster­
reichische Volkspartei nicht in der Lage, 
der Regierungsvorlage mit dem Antrag, der 
seitens der Sozialistischen Partei eingebracht 
wurde, die Zustimmung zu geben. Wir haben 
daher den Antrag auf Rückverweisung an den 
Justizausschuß eingebracht, damit der Justiz­
ausschuß die Angelegenheit noch gründlich 
durchberaten kann. Damit, glaube ich, kom­
men wir auch einem Auftrag des Volkes nach, 
daß wir uns mit den Gesetzen so beschäftigen, 
wie wir uns beschäftigen sollen, gründlich 
und wirklich erschöpfend. (Beifall bei der 
Ö VP. - Zwischenrufe bei der SPO.) 

Präsident: Zum Wort ist weiter gemeldet 
der Abg. Dr. Pfeifer. Ich erteile ihm das 
Wort. (Ruf bei der S p().' Der nächste H aus­
herren vertreter ! - Weitere Rufe und Gegen­
rufe bei ()V P und SP(). ) Ich bitte die 
Herren, sich zu beruhigen ! Wer etwas zu 
reden hat, soll sich in die Rednerliste ein­
tragen lassen und von hier aus sprechen. 
Reden aus den Bänken sind zu unter­
lassen! 

Abg. Dr. Pfeifer: Hohes Haus! Ich habe 
zu dem Antrag auf Rückverweisung folgende 
Erklärung abzugeben, die mir umso not­
wendiger erscheint, als Kollege Mark es so 
dargestellt hat, als ob wir alle einhellig der 
Auffassung gewesen wären . . .  (Abg. Horn.' 
Sie haben sich in Ihrer A uffas8ung geändert!) 
Hören Sie, was ich Ihnen sage. 

Hohes Haus! Es ist eine bekannte 
Sache, daß im bürgerlichen Gesetz­
buch eine Bestimmung enthalten ist, die 
besagt: "War ein Teil über den Inhalt der 
von ihm abgegebenen . .. Erklärung in einem 
Irrtum befangen, der die Hauptsache oder 
eine wesentliche Beschaffenheit derselben be­
trifft, worauf die Absicht vorzüglich gerichtet 
und erklärt wurde, so entsteht für ihn keine 
Verbindlichkeit, falls der Irrtum durch den 
anderen ver anlaßt war, oder diesem aus 
den Umständen offenbar auffallen mußte 
oder noch rechtzeitig aufgeklärt wurde." (Abg. 
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E. Fischer: Sie sind rechtzeitig aufgeklärt 
worden, was? - Heiterkeit.) 

Nun geht es um folgendes: Wir haben 
im Justizausschuß über das Für und Wider 
dieses unvorbereitet gekommenen Antrages 
Mark beraten, und es hat, wie schon mein 
Vorredner gesagt hat, der Herr Kollege 
Withalm den Antrag, den Herr Kollege Mark 
vorgebracht hatte und der lautete: "Ein 
dringendes Interesse des Verpflichteten liegt 
insbesondere dann vor, wenn ihm ein zumut­
barer Ersatz nicht zur Verfügung steht." 

- umgekehrt gefaßt und als Gegenvorschlag 
gesagt: "Ein dringendes Interesse des Ver­
pflichteten liegt insbesondere dann nicht vor, 
wenn ihm ein zumutbarer· Ersatz zur Ver­
fügung steht." (Abg. E. Fischer: Sie sind 
kein zumutbarer Ersatz für einen Parlamen­
tarier! - Heiterkeit.) 

Dann hat Herr Prof. Gschnitzer darauf 
aufmerksam gemacht, daß zwischen dem 
Inhalt dieser beiden Fassungen tatsächlich 
ein wesentlicher Unterschied besteht. In 
weiterer Folge kam es dann - ich bringe 
nur in Erinnerung, daß ich gegen gewisse 
Auswirkungen des Antrages Mark Bedenken 
erhoben hatte - zur Abstimmung, bei der 
ungenau gesagt wurde, daß die negative 
Fassung zur Grundlage der Abstimmung ge­
nommen werden soll. 

Nun hat dieser Antrag Mark - und auch 
der Antrag Withalm - einen Hauptsatz 
und einen Nebensatz, und wenn der Haupt­
satz im Antrag Mark positiv ist, dann ist 
der Nebensatz: "wenn ihm ein zumutbarer 
Ersatz nicht zur Verfügung steht" negativ, 
und umgekehrt hatte der Antrag Withalm 
den Hauptsatz negativ und den Nebensatz 
positiv gefaßt. Wenn nun etwas rasch ge­
sagt wurde, daß die negative Fassung zu­
grunde gelegt wurde, so ist eben auf diese 
Art, durch diese ungenaue und zweideutige 
Ausdrucksweise ein Irrtum entstanden, denn 
ich habe das Negative auf den Hauptsatz 
bezogen, was durchaus logisch ist, und der 
Hauptsatz war eben vom Herrn Kollegen 
Withalm negativ gefaßt worden. Das war 
meiner Auffassung nach die negative Fassung, 
meine Herren, und daraus ist ein Irrtum 
entstanden. 

Ich habe in dem Bewußtsein abgestimmt, 
für den Gegenvorschlag Withalm einzutreten, 
habe aber dann am nächsten Tag aus der 
Zeitung zu meinem Erstaunen entnommen, 
daß umgekehrt der Antrag Mark angenommen 
worden sein soll. (Abg. E. Fischer: Wozu 
sitzt ihr im Ausschuß?) Daraufhin habe 
ich sofort beide Regierungsparteien darauf 
aufmerksam gemacht, daß hier offenkundig 

ein Irrtum unterlaufen ist, und habe ersucht, 
meine Stimme als nicht gültig abgegeben 
anzusehen (Heiterkeit bei SPO und VO), 
weil ich' eben dem anderen Antrag, dem 
Antrag Withalm, zustimmen wollte. 

So ist e ben der Verlauf in der Sitzung 
des Justizausschusses gewesen. Infolgedessen, 
nach dieser Erklärung, die ich abgab, ist 
es auch nicht richtig, daß willensmäßig der 
Antrag Mark einhellig angenommen wurde, 
weil ich willensmäßig einem gegenteiligen 
Antrag zugestimmt habe. Das ist zum Vor­
gang zu sagen. 

Zur Sache, Hohes Haus, ist zweierlei 
vorzubringen: Erstens, daß es durchaus 
ein gutes Zeichen für das Parlament ist 
(Abg. Dr. Pit termann: Wenn solche Ab­
geordnete sind!), sich in dem Moment, in 
dem eine Vorlage ins Haus kommt, noch 
einmal darauf zu besinnen, ob das, was der 
Ausschuß beschlossen hat, richtig ist. Der 
Ausschuß hat ja nur eine begutachtende 
Funktion und keineswegs eine beschließende 
in dem Sinne, daß er eine Entscheidung 
zu fällen hat. Die Vorberatung ist seine 
Aufgabe, sonst nichts, und zu entscheiden 
hat allein das Plenum hier, und wenn das 
Plenum der Meinung ist, daß sich der Aus­
schuß in irgendeiner Frage geirrt hat -
und das kann vorkommen -, dann ist es 
recht und billig und entspricht einem ge­
sunden Parlamentarismus, daß dann die be­
treffende Vorlage samt dem Bericht dem 
Ausschuß nochmals zur Beratung rückver­
wiesen wird. ( Zwischenrufe bei der S pO.) 
Das haben Sie, meine sehr Verehrten, da 
und dort auch schon gemacht. Ich erinnere 
nur an das Starhemberg-Gesetz, das ins 
Haus gekommen war und vom Haus, also 
auch mit Ihren Stimmen, in denselben Justiz­
ausschuß zurückverwiesen wurde. ( Zustim­
mung bei der W dU.) Also so, wie Sie es dar­
stellen, ist es nicht. Unser größter Dichter 
Goethe hat gesagt: "Es irrt der Mensch, 
so lang er strebt." (Zwischenrufe. - Leb­
hafte Heiterkeit.) Und da liegt ein Irrtum vor. 
Wenn ein Irrtum durch eine unklare Aus­
drucksweise veranlaßt wird, dann ist es durch­
aus berechtigt, den Irrtum richtigzustellen. 

In der Sache aber glauben wir, daß der 
Zusatzantrag in der Fassung, wie er jetzt 
vorliegt, keine günstige soziale Wirkung hätte, 
weil er zur Folge hätte - das wird die nächste 
Justizausschußsitzung ergeben -, daß da­
mit jene Mieter, die man als Asoziale bezeichnen 
könnte, in einer Weise geschützt würden, 
daß die wirklich bedürftigen Mieter nicht 
dort hineinkommen, wo sie hineinkommen 
sollen (Zustimmung bei der W dU), nämlich 
in Wohnungen, aus denen die Asozialen 
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hinauskommen sollten. (Beifall bei der WdU. -
Andauernde Zwischenrufe bei der SPÖ.j 

Präsident: Die Herren Abgeordneten scheinen 
heute sehr viel Zeit zu ha ben. Ich werde 
mit der Erteilung des Wortes an den nächsten 
Redner immer warten, bis vollständige Ruhe 
herrscht. 

Als nächster Redner ist der Herr Abg. 
Elser zum Wort gemeldet. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Abg. Elser: Geschätzte Frauen und Herren! 
Der Rückverweisungsantrag der Herren Abge­
ordneten Dr. Maleta und Genossen zum Räu­
mungsschutzgesetz ist zweifelsohne ein Novum 
in der parlamentarischen Geschichte der Zwei­
ten Republik. ( Widerspruch.) Die Novelle 
zum Räumungsschutzgesetz wurde doch ein­
stimmig vom Ausschuß beschlossen. Weshalb 
jetzt auf einmal eine Rückverweisullg? Das 
hat natürlich seine guten Gründe. Es schafft 
auf jeden Fall Klarheit hier in diesem Hohen 
Hause. Es ist klar, daß dieser Rückver­
weisungsantrag über Wunsch verschiedener 
Hausbesitzerorganisationen zustandekam. Als 
den Hausbesitzervertretern der einstimmige 
Beschluß zur Kenntnis gebracht wurde, haben 
die Herren eben ihre Einwände vorgebracht. 
Daran ändern jetzt auch die krampfhaft 
unternommenen Vernebelungsversuche der Ab­
geordneten Withalm und Pfeifer nichts. 

Worum geht es denn eigentlich? Es geht 
darum, daß man nicht willkürlich Delogierun­
gen durch die Gerichte vornehmen kann. 
Mieter sollen nicht einfach auf die Straße ge­
worfen werden oder in vollständig unzuläng­
lichen Räumen untergebracht werden. 

Wenn jetzt behauptet wird, es gäbe nach 
dieser N avelIierung, wie sie uns der Herr 
Berichterstatter vortrug, überhaupt keine Delo­
gierung, dann ist das nicht richtig. Meine 
Fraktion steht allerdings auf dem Standpunkt, 
daß Delogierungen - wenn man nicht einen 
entsprechenden Ersatz hat, und zwar einen voll­
wertigen Ersatz - überhaupt nicht stattfinden 
sollen. Eine ähnliche Ansicht hat ja auch die 
Sozialistische Partei. Ich verstehe vor allem 
die Volkspartei nicht, die schließlich doch auf 
christlichen Grundsätzen aufgebaut ist - das 
behauptet sie doch -, daß sie solche Bemühun­
gen durchkreuzen will. Weshalb sollen Mieter 
in unzulänglichen Notwohnungen unterge­
bracht werden? Zweifelsohne erleben wir in 
letzter Zeit immer wieder Versuche, das 
bestehende Mietenrecht teilweise aufzulockern 
oder überhaupt zu sprengen. Diese Versuche 
sind es ja auch, die schließlich zu diesem 
Rückverweisungsantrag geführt haben. 

Wir stehen auf dem Standpunkt: Das 
Mietenrecht in Österreich ist sicherlich reform-

bedürftig, aber nicht hinsichtlich einer Auf­
lösung der Schutzbestimmungen, sondern eher 
einer Verschärfung der Schutzbestimmungen 
für einen Teil der Mieter. Das liegt schließlich 
auch im öffentlichen Interesse. 

Wir sind daher gegen den Rückverweisungs­
antrag, denn hier stehen zwei Interessenten­
gruppen einander gegenüber: hie Hausherren 
und hie Mieter. Und wir steHen uns hinter die 
Mieter! (Zwischenrufe.) 

Präsident: Zum Wort ist noch der Herr 
Abg. Dr. Stüber gemeldet. Ich erteile es ihm. 
(Abg . Dr. H ofened er: Die beiden großen 
Fraktionen sprechen zum Schluß! - Heiter­
keit.) 

Abg. Dr. Stüber: Hohes Haus! Das Nicht­
beteiligtsein an einem Ausschuß kann auch 
seine guten Seiten haben. Man braucht dann 
nicht nachher durch pythagoräische Krokodils­
schlüsse zu beweisen, daß man von vornherein 
für das oder das gewesen wäre. Ich für meine 
Person bin von vornherein gegen diesen Gesetz­
entwurf und daher für die Rückverweisung, 
und dies aus verschiedenen Gründen. 

Zunächst ist doch unbestreitbar, daß es sich 
bei der in dieser Vorlage zu regelnden Materie 
um einen Gegenstand handelt, der nur vorüber­
gehende Bedeutung besitzt - vorübergehende 
Bedeutung für so lange, als die Wohnungsnot 
noch besteht, die ja doch hoffentlich in abseh­
barer Zeit beseitigt werden wird. Ein solches 
Gesetz, das eine zeitbedingte Materie vorüber­
gehend regelt, hat nach üblicher Praxis der 
Gesetzgebung immer befristet zu sein. Sie 
haben ja eine ganze Reihe von Gesetzes­
vorlagen bereits im Hause eingebracht, die 
unter demselben Aspekt befristet waren. 
Warum also dieses Gesetz, das zweifellos eine 
Ausnahmeregelung darstellt, nicht auch be­
fristen, befristen mit einem Zeitpunkt, der 
vorauszuberechnen ist mit dem Wegfall des 
Grundes oder mit einem früheren Zeitpunkt, 
der dann hinausgeschoben werden könnte? 

Ich hoffe, daß die Rückverweisung des 
Gesetzentwurfes dem Ausschuß Gelegenheit 
geben wird, auch über die Frage der Befristung 
zu diskutieren. Abgesehen vom Materiellen 
aber heißt es doch wirklich die Dinge auf den 
Kopf stellen, wenn man so tut wie der Herr 
Abg. Elser gerade vor mir hier und sagt, daß 
den Gerichten die Möglichkeit zu willkürlichen 
Räumungsurtei1en genommen werden so11. 

Meine Damen und Herren! In Wirklichkeit 
ist das doch ganz anders. Es ist doch so, daß 
es derzeit oft jahrelang nicht gelingt, Personen 
aus dem Haus zu entfernen, die keinerlei 
Recht mehr auf das Bestandobjekt haben, 
denen dieses Recht durch Urteil abgesprochen 
worden ist, und zwar. aus im Mietengesetz 

49. Sitzung NR VII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 7 von 20

www.parlament.gv.at



2130 49. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich - VII. GP. - 24. November 1954 

festgelegten Gründen, entweder weil sie den der vom Justizausschuß, wie gesagt, ein­
Zins schuldig bleiben - aber das sind die stimmig beschlossenen Fassung zur An­
allerwenigsten Gründe, denn den Zins treiben nahme zu empfehlen. Diese Verpflichtung 
sie sich immer noch wo auf - oder weil sie das fühle ich umso mehr, als auch der Herr 
Bestandobjekt sinnlos verwüsten, es gegen die Minister dieser Fassung zugestimmt hat. Ich 
Regeln eines ordentlichen Gebrauchs behandeJn, kann also als Berichterstatter dem Rück­
und vor allem solche Personen, die der Haus- verweisungsantrag nicht beipflichten und bitte, 
gemeinschaft einfach unleidlich geworden sind. diesen Rückverweisungsantrag abzulehnen. 
Zu sagen, man sei sozial, wenn man solche Präsident: Wir gelangen nunmehr zur A b-
Mieter schützt, und die anderen, die ein Urteil s t i m m u n g. 
in der Hand haben und oft jahrelang nicht zu 
der ihnen zugesprochenen Wohnung kommen Es liegen drei Anträge vor: Der 

können, nicht schützt, das heißt doch wirklich Antrag der Abg. Dr. Maleta und Genossen auf 

unsozial handeln, und das ist es, was dieses Zurückstellung an den Justizausschuß, dann der 

Gesetz so problematisch macht. Mit einer inhaltlich gleiche Antrag der Abg. Dr. Pfeifer 

scheinbar sozialen Argumentation ist hier in und Genossen und drittens der Antrag des 

Wirklichkeit ein höchst unsozialer Standpunkt Herrn Berichterstatters auf Annahme der 

verwirklicht worden. Vorlage. 

Meine sehr geehrten Anwesenden! Seit Gemäß § 40 Abs. H beziehungsweise 

1945 hat sich in verschiedene Wohnungen, § 41 Abs. F der Geschäftsordnung lasse ich 

insbesondere in Wien, so mancher hinein- zuerst über die beiden inhaltlich gleichen 

gesetzt, der die Bedürftigkeit nicht nach- Anträge auf Zurückstellung an den Justiz­

weisen könnte, und mit Methoden, die absolut ausschuß abstimmen; falls diese Anträge nicht 

nicht gesetzlich waren. Versuchen Sie jetzt angenommen werden, über den Antrag des 

nur, solche Leute hinauszubringen! Immer Berichterstatters, dem vorliegenden Gesetz­

wieder bekommt ein solcher Mensch einen entwurf in der vom Ausschuß beantragten 

Räumungsaufschub, und immer wieder sind Fassung die Zustimmung zu erteilen. 

dabei die anderen, die einer Wohnung be- Ich bitte daher jene Frauen und Herren, 
dürftig sind - oft kinderreiche Familien - die die dem A n t r a g  a u f  Z u r ü c k s t e l l u n g  der 
Dummen und kommen nicht zu ihrem Recht. Vorlage an den Justizausschuß ihre Zu­
Das soH nun verhindert werden. Der Antrag stimmung geben, sich von den Sitzen zu 
Mark postuJiert eine Forderung, die immer erheben und stehenzubleiben, weil ich doch 
unerfüllbar bleibt, denn nie werden Sie dem auszählen möchte, da das Stimmenverhältnis 
Verpflichteten eine Ersatzwohnung zur Ver- nicht eindeutig ist. - 69. Danke. Ich bitte 

fügung stellen können, die mit der bisherigen jene Frauen und Herren Abgeordneten, die 
identisch ist und die daher absolut dem, was gegen den Antrag stimmen, sich ebenfalls 
in diesem Zusatzantrag verlangt wird, nämJich von den Sitzen zu erheben. - 58. Das ist die 
daß sie ein zumutbarer Ersatz sei, entspricht, Minderheit. Der Antrag ist a n g e n o m m e n. 
womit dann also praktisch die Räumung auf Es erübrigt sich daher eine Abstimmung über 
den Sankt-Nimmerleins-Tag hinausgeschoben den Antrag des Herrn Berichterstatters. 
wird. Und das kann nicht der Zweck eines Dieser Punkt der Tagesordnung ist damit 
Räumungsschutzes sein. abgeschlossen. 

Ich stimme daher für diesen Rückver- Wir gelangen nun zum 2. Punkt der Tages-
weisungsantrag und gebe nur der Hoffnung ordnung: Bericht des Rechnungshofausschus­
Ausdruck, daß der Justizausschuß die neuer- ses, betreffend den Entwurf eines Bundes­
liehe Gelegenheit besser benützen wird, um gesetzes über die Genehmigung des Bundes­
diese Vorlage wirklich sozial zu gestalten, und rechnungsabschlusses für 1953 (402 d .  B.). 
vor allem auch, um eine Befristung in sie Berichterstatter ist der Herr Abg. Weik-
einzubauen. hart. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu be-

Präsident: Es ist niemand mehr zum Wort richten. 
gemeldet. Die Generaldebatte ist daher ge- Berichterstatter Weikhart: Hohes Haus! 
schlossen. Das Schlußwort hat der Herr In der laufenden Gebarung der Verwaltungs­
Berichterstatter. rechnung für das Jahr 1953 stehen den Aus-

Berichterstatter Marchner (Schlußwort): gaben von rund 2 1 . 122 Millionen Schilling 
Hohes Haus! Der Justizausschuß hat mich Einnahmen von 2 1.91 7  Millionen Schilling 
einstimmig zum Berichterstatter für das Haus gegenüber. 
bestellt. Als dieser einstimmig gewählte Be- Die erzielten Gebarungsergebnisse zeigen bei 
richterstatter habe ich natürlich die Pflicht, der Gegenüberstellung mit den tatsächlich 
den einstimmig gefaßten Beschluß dem Hohen veranschlagten Beträgen erhebliche Unter­
Haus vorzutragen, die Regierungsvorlage in schie,de auf. Veranschlagt wurden in der ordent-
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lichen Gebarung Ausgaben in der Höhe von 
18.859 Mi llionen SchilHng und Einnahmen 
in der Höh e  vo n 18.977 Million en Schilling. 
Diese An satzdifferenz en finden ihre Begrün­
dung darin, daß als Vergleichsgrundlage dem 
Bundesfinanzgesetz für 1953 die Ziffernansätz e 
des Bundesvoranschlages vom Jahre1952 dien­
ten und diese d urch die Änderung in der 
wirtschaftlichen Entwicklung und Gesetz ­
gebung vielfach ü ber holt waren. E s  
ergibt sich daher i m  Endergebni s gegenü ber 
dem Vor anschlag eine A usgabenüber schreitung 
von 2263 Millionen Sc hi lling. Die Einnahmen 
h ingegen sind im Endergebnis g egenüber dem 
Voranschlag um 2940 Million en Schilling 
gün stiger. Der erzielte Über schuß der lau. 
fenden Gebarung in der Höhe von 795 Mil­
lionen Schilling über steigt daher die Summe 
des Voranschlages um 677 Millionen Schilling 
und reichte nicht nur zur Bedeckung d es a us 
Hilfskonten-Freigaben nic ht bedeckten Teiles 
des Investitionsaufwandes aus, sondern er · 
möglichte darüber hin au s  die Bildung eines 
Gesamtüber schusses der Budgetgebar ung von 
107 Millionen Schilling. 

Nach einem B ericht des Pr äsidenten des 
Rechnungshofes sind Über schüsse in der 
Hau shalt srechnung des Bundes nicht allz u 
häufig zu verzeichnen. In der Er sten Repu­
blik konnte n ur im Jahre 1929, vier Jahr e  
nach Aufhebung der Völkerbundkontrolle, 
ein Budgetüber schuß erzielt werden. In der 
Zweiten Republik ist der vorlieg ende Über­
schuß das erste Ereignis dieser Art. 

Die laufenden Ausgaben verteilen sich mit 
7715 Millionen Schilling oder 36,5 Proz ent 
auf den Personalaufwand und mit 13.407 Mil­
lionen Schilling oder 63,5 Proz ent au f den 
Sac haufwand. 

D er Anteil des Personalau fwandes an den 
Gesamtau sg aben der lau fenden G eb arung i st 
gegenüber d em Vorjahr von 37,1 Prozent auf 
36,5 Prozent geringfügig zurückgegangen. Die 
im Rahmen des Sachaufwandes dargestellten 
Ar beiterlöhne und Dienstbezüge son stiger Be­
dienstet er belaufen sich au f 821 Millionen 
Schi lling. 

Zur F est stellung des Anteiles der einzelnen 
Verwalt ungsgr upp en an der A usweitung des 
Gebarungsvolumens und an der Steiger uJ.lg des 
Gebar ungsüberschusses i st es zweckmäßig, 
wenn bei den n ach kau fmännischen Grund­
sätz en gebarenden Verwaltungszweigen an 
Stelle der Bruttoausga ben und Br uttoein­
nahmen die Netto erträge beziehungsweise 

. Nettoabgänge dieser Verwaltungs zweige als 
Vergleichsgrundlage genommen werden. B ei 
di eser B etrachtung sweise ergibt 

'
sich eine 

Ausg abensteigerung um 1112 Million en Schil­
ling oder um 8 Prozent und eine Einnahmen-

erhöhung von 1750 Mi llionen Schilling oder 
um 12,5 Prozent. Von di eser Ausgaben­
steig er ung ent fallen 170 Mi llionen Schilling 
auf di e Dien stbezüge der aktiven B und es­
bedienstet en und 11 1 Millionen Schil1ing auf 
den P ensio nsaufwand der Ho heitsverwaltung. 

Der Sachaufw and hat sich gegenüber dem 
Vorjahr um 799 Millionen Schilling erhöht. 
Diese St eiger ung verteilt sich mit 19 Mil­
lionen Schilling auf den Amtssachau fwand 
der Hoheit sverwaltung und m it 780 Millionen 
Schilling a uf den Zweckaufwand.  An der 
Z un ahme des Zweckaufwandes sind der 
Schuldendien st mit 328 Mi llionen Schilling 
und die Aufwendungen im Bereiche der 
sozialen Ver sic herung mit 292 Millionen Schil­
ling beteiligt. 

Die kassamäßigen B etriebsabgänge der 
Bundesbetriebe erhöhten sich h auptsächlich 
infolge des höher en Betriebsabganges bei der 
Post- und Telegraphenanstalt im End ergebnis 
um 36 Millionen Schil ling. Der k assamäßige 
Betriebsabgang der B undesbahnen i st gering­
fügig um 4 Mi llionen Schilling zurückgegangen. 

Die Erhöhung der Einnahmen betrifft mit 
1230 Millionen Schilling den Ertrag der 
öffent lichen Abgaben und mit 534 Mi llionen 
Schilling andere Einnahmen. Die Monopol­
erträge sind um 5 Millionen Schilling, die 
Betriebsüberschüsse einzelner aktiver Bundes­
b etriebe um 9 Million en Schilling g esunken. 

Für die Au sweitung des Gebarungsvolumen s  
ist somit die Gebarung der Hoheitsverwaltung 
ausschlaggebend, während die St eigerung der 
Gebar ungsü ber schüsse gegenü ber dem Vor­
jahr e in erster Linie au f d en Mehrertrag der 
öffentlichen Abgaben z urückz uführen ist. Die 
Bundesbahnen haben zu dem günstigen Er­
gebni s  d urch die Senkung ihres kassam äßigen 
B etriebsabg anges in g eringem Ausmaße bei­
getr ag en.  Die Monopole und Bundesbetriebe 
hingegen beein fl.ußten das Gebarungsergebni s 
im ungünstigen Sinn. 

Die Investitionsausgaben bel aufen sich in 
der Verwaltu ngsr echnung auf 1502 Millionen 
Schilling. Hievon entfallen auf den B eitrag 
z um Bundes-Wohn - und Si ed lungsfonds 
111 Millionen Schilling, auf die Finanz ierung 
von E RP-Industriekr editen 417 Millionen 
Schilling, auf den Ausbau der Land- und 
Forstwirtschaft 19 4 Mi llionen Schilling, auf 
Straß en- und Brückenbaut en und den Bundes­
beitrag zum Wohnhaus-Wieder aufbau fonds 
98 Millionen Schilling, auf sonstige Investi ­
tionen der Hoheitsverwalt ung 26 Millionen 
Schilling und auf die Investitionen der Bundes· 
betriebe und der Ö sterreichisc hen Bundes­
bahnen 656 Millio nen Schilling. Diesem lnve­
stition saufwand stehen Einnahmen aus Fr ei­
gaben von Hilfskonten im B etrag von 814 Mil-
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lionen Schilling g eg enüber. Die Investitions­
g ebarung schließt d emnach mit einem Abgang 
von 688 Millionen Schilling ab, d er zur Gänz e 
aus dem Überschuß der laufenden G ebarung 
a bg edeckt werden konnte. 

Die Anleihengebarung schließt bei Ein­
nah men von 857 Millionen Schilling und 
Ausgaben von 657 Million en Schilling mit 
ein em Überschuß von 200 Millionen Schil­
ling a b. 

B ei der unwirksamen G ebarung ergi bt eine 
G eg enü berstellung der Einnahmen in d er 
Höh e von 969 Millionen Schilling und der 
Ausgaben von 576 Millionen Schill ing einen 
Überschuß von 393 Millionen Schilling. 

In d er K assenrechnung steh en den Gesamt ­
einnahmen von 24.558 Millionen Schilling 
G esamtausgaben von 24. 120 Millionen Schil­
ling g egenüber ,  sie schließt d emnach mit 
einem kassamäßigen Ü berschuß von 438 Mil­
lionen Schilling ab, der eine Steigerung der 
G esamt bestände des Bundes an Bargeld und 
Gutha ben bei Geldinstituten von 5905 Mil­
lionen Schilling auf 6343 Millionen Schilling 
zur Folge hatte. Die günstige Entwicklung 
der K assenlage ermöglichte eine namhafte 
A bdeckung der fälligen Verbindlichkeiten des 
Bundes. 

A bschließ end sei bemerkt, daß sich der 
vorliegende Rechnungsabschluß in Form und 
Inhalt an di e Vorjahrsrechnung anschließt. 
Die i m  Vor jahr aufgenommene Veröffent­
lichung der Jahresrechnungen von öffent­
lichen Fonds wurde fortgesetzt und durch 
Ein beziehung weiter er Fonds ausgestaltet. 
D er Anhang zum Bundesrechnungsabschluß 
u mfaßt nunmehr die Jahresrechnung sämt­
licher vom Bund v erwalteter Fonds mit 
Rechtspersönlichkeit . 

D er Rechnungshofaussc huß hat am 16. No ­
vember den Bundesrechnungsabschluß für das 
Verwaltungsjahr 1953 beraten und stellt dem­
nac h d en A n tr a g, der Nationalrat wolle dem 
G es etz entwurf ü ber die Gen ehmigung d es 
Bundesr echnungsabschlusses für das Jahr 1953 
die verfassungsmäßige Zustimmung ert eilen. 

Gl eichzeitig beantrage ich, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

Präsident: Es ist beantr agt, G eneral- und 
Sp ezialdebatt e unt er einem durchzuführen. 
Wird dagegen ein Einwand erho ben 1 - Es 
ist nic ht der Fall. Wir werden dah er 
G en eral- und Spezialdebatte g emeinsam durch­
führen. 

Zum Wort gemeldet hat sich als Kontra­
redn er der Herr Abg. Honner. Ich erteile ihm 
das Wort. 

A bg.  Honner: Sehr g eehrte. Damen und 
H er ren! Der vorlieg ende Bundesr echnungs -

abschluß für das Jahr 1953 bestätigt vollauf 
die Richtigkeit der Kritik, die wir Abge­
ordnet en der Volksopposition sowohl a m  
Budgetvoranschlag für 1952 als auch am 
Ergänzungsvoransc hlag für 1953 g eü bt hatten. 
Wir haben seinerz eit g eg en das Budget g e­
stimmt, weil es ber echtigt en Wünschen und 
Forderungen der arbeitenden M enschen nicht 
annähernd gerecht wurde und auch die kultu­
relle Entwicklung unseres Landes in sträf­
licher Weise vernachlässigte. 

Das Jahr 1953 war ein Jahr wirtschaftlicher 
Konjunktur, ein Jahr, in dem die Kapitalisten 
in Öst erreich hunderte Millionen, ja Milliarden 
Schilling verdient haben. Man müßte nun mit 
Fug und Recht annehmen, daß die groß en 
Profite der Kanitalisten auch in erhöhten 
Steuerleistungen 

-'-
der Kapitalist en an den 

Staat zum Ausdruck kommen würden. ·  Daß 
dem nicht so ist, zeigt uns der Rechnungs­
abschluß, der eine Zunahme der Steuerschulden 
der Kapitalisten an den Staat feststellt . Trotz 
aller B egünstigungen, trotz der mehr  als groß­
zügigen Zugeständnisse in Form aller möglichen 
Abschreibung en ergi bt sich ein Rückstand von 
mehr als 1 Milliarde Schilling fälliger, aber 
noch nicht bezahlter Einkommensteuer und 
ü berdies ein Steuerrückstand an Umsatzst euer 
und Bundeszuschlag von rund 230 Millionen 
Schilling. (Ruf bei der WdU: USIA-Betriebe 
nicht einbezogen I) Ja, ja, das weiß ich schon, 
das ist das ganze ABC Ihrer Weisheit. Dafür 
aber wurden und werden noch i mmer den 
Exporteur en g ewaltige Rückvergütung en für 
Umsatzsteu er g eleistet, davon ein beträcht­
licher Teil für den Export von Säg espänen, 
g efärbtem Wasser, wie in der letzten Zeit 
wieder festgestel lt wurde, und ander er Schwin­
delwar en (Abg. Wa l ln e r: Der USIA I), wi e 
die Untersuchu ng der i mmer zahlreicher wer­
denden Bande von Schiebern aufgedeckt hat. 

Es ist geradezu aufreiz end, wenn die Arbeiter 
und Angest ellten jeden Groschen, den sie als 
Lohn erhalten, versteuern und bei jedem 
Einkauf der notwendigsten Lebensmittel ihre 
Umsatzst euer auf den Grosc hen zahlen müssen, 
um aus dem Bundesrechnungsabschluß dann 
zu erfahren, daß die Groß en, die Kapitalisten,  
es u m  so vieles leicht er haben, sich durch ihr e 
B eziehungen vieles ric hten können. Es ist bei 
den Kapitalist en alter Schule schon zu einem 
System geworden, d en Staat um di e Steuer zu 
betrügen, und im Finanzministerium zur 
Praxis, den Finanzappar at statt auf die groß en 
Steuerhinterzieher auf den kleinen Mann zu 
hetz en. Nicht nur die Arbeiter und die An- ,  
gestellten, sondern auch die kleinen Geschäfts­
l eute werden vom Fiskus ausgepreßt, währ end 
die Groß en alle erdenklichen B egünstigung en 
er halten. 
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Ein w eiteres Beispiel, das ich au s dem 
Bundesrechnungsabschluß herau sgreife, ist di e 
Frage der ver staatlicht en Betriebe und ihres 
B eitrages zum Staat shau shalt. Auf Seite 1 77 
des vorliegenden Bundesrechnungsabschlu sses 
steht kurz und bündig : "Seitens der ver­
staatlichten Unternehmungen wurden kein e 
Gewinnanteile ausgeschüttet."  Da bei haben 
wir doch er st vor einig en Tagen au s dem 
Munde des Verkehrsministers Wald brunner, 
dem diese verstaatlichten B etriebe unterstehen, 
hören könn en, daß die Produktionslei stungen 
der verstaatlichten Industrien wesentlich höher 
lieg en als bei der ü brig en Industrie. Er erklärte 
im Finanzau sschuß auf eine Anfrage, daß, wenn 
man die Produktionsleistung von 1949 mit 100 
annimmt, 1 953 in d er Gesamtindustrie ein 
Index von 1 38,4, in der verstaatlicht en Indu­
strie j edoch ein solcher von 1 62,5 err eicht 
worden i st. 

Laut d en amtlichen "Statistischen Nachrich­
t eh" vom März 1 954 hat die verstaatlicht e 
Industrie im Jahr e 1953 War en im Werte von 
3,5 Milliarden Schilling exportiert, das ist mehr 
als ein Viertel der gesamt en Ausfu hr des 
Jahres 1 953. Dazu kommt noch der Export 
von Y4 Milliarde Kilowatt stunden elek­
trischen Strom s und nicht zuletzt auch der 
Inlanda bsatz , der infolge der anhalt enden 
Konjunktur in einigen Zweigen der ver­
staatlicht en Industrie auch sehr wesentlic h  
g ewachsen ist.  

Unter B erücksichtigung all dieser Umstände 
i st es keineswegs'  einzusehen, daß die ver­
staatlichten Betriebe nicht ihr en größ er en 
G ewinn an den Bund abführen und auch nicht 
zur D eckung des D efizits der Bundesbahnen 
beitragen, das bi s auf den letzten Gro sc hen im 
Rechnungsabschluß enthalt en i st .  Hi er tritt 
klar zutage, daß gewaltige Rücklagen für die 
kommende Entschädigung der in- und au s­
ländischen Kapitalisten, der Vor besitz er der 
ver staatlichten B etriebe, gemacht wurden und 
g emacht werden. A ber die Interessen der 
Herr en Schoeller, Böhler, Mayr-Melnhof und 
westdeut scher Rüstungsindu strieller dürfen 
doch wirklich nicht höher g estellt werden al s 
die dringlich en Bedürfnisse unserer eigenen 
B evölkerung, für di e ungenügende Mittel vor­
gesehen sind. 

Als einziges Unternehm en, an dem der 
Bund beteiligt ist,  hat die Nationalbank 
27 1 Millionen Schilling Aufwertungsgewinne 
an die Staatskasse abgeführt. Man darf aber 
keinesweg s  glauben, daß sich die Nationalbank 
hier besonder s  angestrengt hat. Aus dem 
Einschau bericht des Rechnungshofes geht näm ­
lich h ervor, daß der G ewinn der Nationalbank 
bei d er Kursvereinheitlichung im Mai 1 953 
rund 1 700 Millionen Schilling betrug. Von 

diesem Betrag hätte mindestens ein Drittel 
ohne weiter es dem Bundeshau shalt zugeführt 
werd en können. E s  i st inter essant, daß nur 
au s dem Titel d es Kursg ewinnes etwas an d en 
Bund abgeführt wurde. E s  i st doch bekannt, 
daß die Nationalbank, die seit 1945 ausschließ­
lich od er fast ausschließlich vom Staat erhalten 
wird, auch sonstige Gewinne erzielt . Diese 
kommen aber in keiner Weise irgendwie dem 
Bunde zugute. 

Neben der Nachsicht g eg enü ber den Privat­
kapitali sten i st also für die Staatsg ebarung 
charakteristisch, daß den v er staatlichten B e­
trieben und der Nationalbank ihr e  Gewinne 
faktisch uneingeschränkt bela ssen werden, 
dafür aber an ander en wichtigen Stel len g e­
spart wird und den arbeitenden Menschen 
immer wieder zusätzliche Lasten aufgebürdet 
werden. Wo aber steht g eschrieben, daß der Staat 
wohl das D efizit verstaatlichter Betriebe oder 
von Bundesbetri eben tragen muß, nicht aber an 
ihren Gewinnen einen entspr echenden Anteil 
ha ben soll 1 Das Verhältnis der ver staatlichten 
B etriebe zum Staat wird eben auch nach den 
Gesetz en der kapitalistischen Profitwirt schaft 
bestimmt. 

Geht man die einz elnen Po sten d er Staats­
ausgaben durch, so kann man im wesentlichen 
nur dort erhöhte Ausga ben feststellen, wo der 
Per sonalaufwand durch die längst fällige 
bescheidene Erhöhung der Gehälter der Staats­
angestellten gestiegen i st. Hingeg en herrscht 
auch unt er dem Finanzminister Kamitz ein 
Sparregime am falschen Platz. Durch Kredit­
bindung en und Kreditdrosselungen ist es im 
Jahre 1953 möglich gew esen, ungefähr 180 Mil­
lion en Schilling einzu spar en. Schaut man sich 
genau an, wo g espart worden ist, dann ergibt 
sich ein höch st eigenartiges Bild. Gespart 
wird nämHch dort, wo es um die B edürfnisse 
weiter Bevölkerungskreise und um lebens­
wichtige l!'ragen unseres Landes geht. 

Um nur einig e Bei spiele herauszugreifen : 
Bei den Postautobussen sind 30 Millionen 
Schilling erspart worden, die zur Erneu erung 
und Moderni sierung des Fahrparks dringend 
notwendig wären. Dabei weiß jeder, der Post­
autobusse nic ht g erade auf d en Hauptrouten 
des Fremdenverkehr s benützen muß, sondern 
irgend wo im Wald viertel oder Mühlviertel, 
ganz genau, wie dringend notwendig es wär e, 
die ü beraltert en Fahrz euge endlich zu erneu ern. 

Die Regierung hat ihre Spar wut auch an den 
Gebirgsbauern ausgelassen. Ein Viertel des 
im Budget vorgesehenen Aufwandes für Güter­
wege, Seilaufzüg e  und Elektrifizierung der 
Landwirt schaft, also rund 4 Millionen Schilling, 
wurden er spart. B esonder s  aufr eiz end i st dabei, 
daß auch bei der B ekämpfung der Rinder­
tuberkulose 1 Xt Millionen Schilling erspart 
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worden sind. Es ist überhaupt nicht zu ver­
antworten, daß einzig und a1lein die ameri­
kanischen Besatzungstruppen in Österreich 
ausschließlich mit Milch von tuberkulosefreien 
Kühen versorgt werden, während die übrige 
Milchversorgung in Österreich nach wie vor 
der schärfsten Kritik der Ärzte ausgesetzt ist. 

Gespart worden ist ferner am Forstschutz 
und an der Forstpflege, obwohl alle Fachleute 
immer wieder Beschwerde darüber führen, 
daß nicht nur rücksichtslos ausgeholzt wird, 
sondern viel zu wenig für die Pflege und den 
Nachwuchs der Wälder gesorgt wird. Man 
braucht hier nur an die schweren Lawinen­
katastrophen und an die öffentlichen Fest­
stellungen des Professors Flatscher von der 
Hochschule für Bodenkultur erinnern, um zu 
verstehen, daß gerade auf diesem Gebiet 
nicht gespart werden dürfte. 

An sachlichen Ausgaben für die Hoch­
schul en und Mittelschulen sind rund 3,5 Mil­
lionen Schilling erspart worden. Fragen Sie 
aber einen Hochschullehrer, einen Mittel­
schullehrer, wie die Schulen mit modernen 
Lehrbehelfen ausgerüstet sind und unter 
welchen Umständen in manchen Schulen 
gearbeitet werden muß, so erhalten Sie die 
Antwort, daß der gegenwärtige Zustand eine 
schwere Gefährdung des Unterrichtsbetriebes 
darstellt. Wohl wird bei uns über Kultur 
besonders in der letzten Zeit sehr viel geredet, 
aber noch mehr gespart, obwohl jedem Den­
kenden klar ist, daß das so ziemlich der kost­
spieligste Teil der Sparsamkeit des Staates 
überhaupt ist. Wir hoffen, daß im kommenden 
Jahr dieser Zustand bereinigt wird. 

Der Rechnungsabschluß zeigt deutlich, daß 
auf dem Gebiet der Kultur und des Bildungs­
wesens das Bestreben vorhanden war, den 
Mehraufwand für die bescheidenen Gehalts­
erhöhungen der Lehrkräfte durch Einschrän­
kungen bei den Ausgaben für den Sach­
aufwand wenigstens teilweise wieder aus­
zugleichen und wettzumachen. Aber zu einem 
geordneten Lehrbetrieb gehört nicht nur der 
Lehrer, der vor der ärgsten Not geschützt 
werden muß, sondern auch eine entsprechende 
Ausrüstung der Schulen selbst. Dabei zeigt 
sich auf der Einnahmenseite, daß der Bund 
an der Erhöhung der Studiengebühren und 
Schulgelder beträchtliche Mehreinnahmen zu 
verzeichnen hatte - allein bei den Hoch­
schulen 6,5 Millionen Schilling. Die Studie­
renden haben also höhere Gebühren bezahlt, 
dafür aber ist an der Ausstattung der 
Bildungsstätten gespart worden. 

Bereits bei früheren Anlässen haben wir 
immer wieder darauf hingewiesen, daß es 
besonders unzulässig ist, bei den Ausgaben 
des Kapitels Soziale Verwaltung zu sparen. 

Und wieder wird hier im Bundesrechnungs­
abschluß festgestellt, daß auch dort gerade 
an sehr wichtigen Posten zu Unrecht ge­
spart wird. So sind zum Beispiel 1 ,4 Millionen 
Schilling an der ärztlichen Untersuchung 
der in Beschäftigung stehenden Jugendlichen 
eingespart worden. Man kann sagen, diese 
Summe ist im Vergleich zu den Gesamt­
ausgaben des Sozialministeriums ein außer­
ordentlich geringer Betrag. Begründet wird 
diese Ersparnis . damit, daß die Zahl der 
ärztlich untersuchten Jugendlichen hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben sei. Aber die 
gesundheitliche Überwachung der arbeitenden 
und heranwachsenden Jugend kann doch 
nicht dem Zufall überlassen sein. Man darf 
sich nicht damit abfinden, daß nicht genügend 
Meldungen waren, sondern diese Fürsorge 
muß systematisch organisiert und durch-
geführt werden. 

. 

Für notleidende Spitäler war im Budget 
für das Jahr 1 953 die ohnedies außer­
ordentlich bescheidene Summe von nur 
250.000 S Schil1ing vorgesehen. Aber selbst 
von dieser außerordentlich bescheidenen 
Summe sind nur 50.000 S verausgabt worden. 
Daraus ist wieder ersichtlich, wie wenig 
den verantwortlichen Regierungsinstanzen am 
Schutz der Gesundheit unseres Volkes ge­
legen ist. An der Anschaffung moderner 
medizinischer Geräte und Untersuchungsbe­
helfe, an der Verbesserung der Einrichtungen 
der Spitäler, die einen erhöhten Gesund­
heitsschutz ermöglichen würden, sollte auf 
keinen Fall gespart werden und die ohne­
dies geringen Beträge für diesen Zweck sollten 
voll ausgenützt werden. 

Während also an dringenden Bedürfnissen 
der Volksgesundheit und der Kultur, wie 
ich feststellen möchte, kleinlich gespart wird, 
wurde ohne Befragung des Parlaments ein 
Betrag von über 3 Millionen Schilling für 
Grundstückeinkäufe für die amerikanische 
Besatzungsmacht in Salzburg aufgewendet. 

Von Jahr zu Jahr steigt der Betrag zur 
Preisstützung und Subventionierung, der für 
die erdölfördernde Industrie aufgewendet wird. 
1 951  waren es 30 Millionen, 1 952 46 Millionen, 
1953 sogar schon 66 Millionen Schilling, 
über deren Verwendung keinerlei öffentliche 
Rechnunglegung erfolgt ist. Da kaum anzu­
nehmen ist, daß die sowjetische Mineralöl­
verwaltung mit diesen Beträgen subventioniert 
worden ist, der Benzinpreis auch keinerlei 
Stützung bedarf, die Einfuhren mengenmäßig 
sehr gering und keineswegs stützungsbedürftig 
sind, ist es klar, daß dieses Geld, die 66 Mil­
lionen im Jahre 1 953, das aus den Taschen 
der Benützer von Motorfahrzeugen stammt, 
keineswegs österreichischen Zwecken dient, ' 
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sondern in die Taschen der ausländischen 
Großunternehmer unter amerikanischer, eng­
lischer und kanadischer Firmenbezeichnung 
fließt, die überhaupt kein Erdöl in Österreich 
fördern. Allein dieser Posten im Rechnungs­
abschluß würde genügen, um ihn abzulehnen, 
denn nirgends aus den 333 Seiten des Bundes­
rechnungsabschlusses, aus denen wir sonst 
so viele Einzelheiten über ziemlich neben­
sächliche Umstände der Finanzgebarung er­
fahren, ist auch nur der geringste Hinweis 
darauf, in wessen Taschen dieser Tribut 
der Benzinverbraucher geflossen ist. 

Ich wiederhole : Der Bundesrechnungsab­
schluß bestätigt nur, wie ich schon sagte, 
die volle Berechtigung der Kritik, die wir 
an dem unsozialen Oharakter der Budget­
voranschläge von 1 952 und des Nachtrages 
für 1 953 geübt haben. So wie seinerzeit die 
Bundesvoranschläge lehnen wir jetzt auch 
den Bundesrechnungsabschluß ab. 

Präsident: Ich erteile dem nächsten zum 
Worte gemeldeten Redner, Herrn Abg. Doktor 
Stüber, das Wort. 

Abg. Dr. Stüber : Hohes Haus! Der Bundes­
rechnungsabschluß für das Jahr 1 953 bietet, 
wenn man unvoreingenommen ist, ein über­
wiegend durchaus erfreuliches Bild. Mit Recht 
hat der Herr Finanzminister bereits in seiner 
Budgetrede auf die Tatsache verwiesen, daß 
hier zum erstenmal nach Jahren, ja nach 
Jahrzehnten, ein Überschuß nicht nur in der 
laufenden, sondern auch in der außerordent­
lichen Gebarung, somit in der Gesamtgebarung 
zu verzeichnen ist. 

Dieses günstige Ergebnis geht zum aller­
größten Teil auf die gewaltigen Mehreinnahmen 
aus den direkten Steuern zurück. Meines 
Erachtens wäre es aber trotzdem verfehlt, 
diese Mehreingänge ausschließlich unter dem 
Gesichtspunkt des Wirtschaftsaufschwunges 
zu beurteilen. Die erfreulich günstige Ent­
wicklung unserer Wirtschaft scheint mir nur 
eine Teilursache für diese Steigerung der 
Eingänge aus den direkten Steuern zu sein, 
zum anderen, vielleicht gar nicht so wenig 
ausschlaggebenden Teil aber führe ich diese 
Mehreingänge aus den direkten Steuern doch 
auf den kolossalen Steuerdruck zurück, auf 
die unnachsichtliche Härte bei der Ein­
treibung . und bei der Exekution, und zum 
Schluß scheint mir immer noch die Diskrepanz 
in der Entwicklung der Eingänge der direkten 
Steuern und in der Entwicklung der Umsatz­
steuer nicht ganz verständlich. Denn daß 
1 953 die Umsatzsteuer gegenüber dem Präli­
minare einen Minderertrag von über einer 
Viertelmilliarde ergeben hat, das wh'd durch 
die Erklärungen in den Erläuterungen, daß 
dies hauptsächlich auf die vermehrten Umsatz-

steuerrückvergütungen infolge Steigerung der 
Exporte zurückzuführen sei und schließlich 
auch eine Folge der Verlagerung der wirt­
schaftlichen Umsätze zugunsten von Produk­
tionsgütern sei, nicht voll erklärt. Vergessen 
soll schließlich auch nicht werden, daß sich 
der Herr Finanzminister ja von vornherein 
bei dem Präliminare in den direkten Steuern 
eine stille Reserve gebildet hat. 

Aber so erfreulich der Gebarungsgang im 
allgemeinen ist, so scheint es mir hier not­
wendig, eine Feststellung daran zu knüpfen 
hinsichtlich der Entwicklung der einzelnen 
Monopole und Betriebe. Denn diese Ent­
wicklung ist zweifellos bedenklich. Das Zurück­
bleiben des Produktenverschleißes beim Salz­
monopol um nahezu 13 Millionen wird damit 
begründet: "Mindereinnahmen trotz Besse­
rung des Absatzes, da die bei der Veran­
schlagung vorgesehene Salzpreiserhöhung auch 
im Jahre 1 953 nicht durchgeführt wurde". 
Das ist ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl 
auf eine beabsichtigte solche Erhöhung, viel­
leicht im kommenden Jahr. 

Daß nun aber gerade Preiserhöhungen nicht 
das gewünschte Resultat zeigen, ergibt sich 
sehr deutlich bei der Post- und Telegraphen­
anstalt. Hier hatten wir Tariferhöhungen, 
und zwar zweifellos überhöhte, die eigenen 
Erwartungen des Ministeriums weit über­
ragende, unvertretbare Tariferhöhungen, und 
trotzdem oder gerade deswegen hat sich ein 
gewaltiger Gebarungsabgang eingestellt. 
102 Millionen Mindereinnahmen bei der Post, 
6 Millionen beim Telegraphen und 92 Millionen 
beim Telephon gegenüber den Erwartungen 
des Voranschlages sprechen eine deutliche 
Sprache, daß bei den Tarifen der Bogen weit 
überspannt wurde. 

Es scheint mir nun eine gewisse Unlogik 
noch vorläufig darin zu liegen, daß der Herr 
Finanzminister sehr mit Recht sich von 
Steuersenkungen - und weitere solche wurden 
ja in Aussicht gestellt - eine weitere An­
kurbelung der Wirtschaft verspricht, aber 
sehr mit Unrecht noch an bisherigen Tarifen 
und Preisen festhält und dieses gleiche Prinzip, 
das er bei den Steuern für richtig erkannt hat, 
nicht auch auf die Tarife und auf die Preise 
der Monopolgüter anwendet. Es müßte doch 
zweifellos eine Preisermäßigung bei einzelnen 
solchen Monopolgütern - und insbesondere 
beim Salzpreis glaube ich, daß er ohnehin 
jetzt schon überhöht ist - und bei den 
Tarifen, bei der Post und . beim Telegraph, 
deren Leistungen ehrlich gestanden ja nicht 
gar so großartig sind, daß man hier wirklich 
von einem gerechtfertigten Preistarif der 
Post sprechen kann, möglich sein. Diesen 
Gedanken festzuhalten, schien mir wichtig 
zu sein. 
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Wenn die Post und das S alzmonopol trotz 
der an sich ü berhöhten Preise und Tarife 
Defizite h aben, d ann beschreite m an nicht 
den Weg einer neuerlichen Erhöhung, sondern 
m an be schreite endlich den von der Bevölke­
rung seit l angem geforderten Weg eines 
r ationelleren und rentableren Wirtschaftens. 
Und in sbe sondere w as das Salzmonopol an­
langt, h abe ich auf die weitgehend unrentable 
Wirt schaft in dieser Sparte schon bei anderen 
Gelegenheiten, so bei der letzten Budget­
debatte hingewiesen. 

Zum Schluß soll noch vermerkt werden, 
daß es außerordentlich erfreulich ist, daß 
ab 1955 in den Rechnungsabschluß des Bundes 
die Bilanzen und die Gewinn- und Verlu st­
rechnungen der verstaatlichten Unternehmun­
gen aufgenommen werden sollen. D as ent­
spricht einer alten Forderung z ahlreicher 
m aßgebender Kreise in Ö sterreich. 

Man kann, wenn m an die Dinge nicht 
mutwillig verzerren will, gegen die sen Rech­
nungsabschluß ,  der doch im großen ganzen 
eine so erfreuliche Wirtschaftsentwicklung 
auch in Ziffern be stätigt, wenngleich wohl da 
und dort noch ein Fragezeichen anzubringen 
i st, nicht stimmen. Man kann nur mit einer 
Pro-Stimme für die sen Rechnungsabschluß 
dokumentieren ,  daß die Entwicklung nicht 
bloß in der Wirtschaft, sondern auch in den 
St aatsfinanzen eine absolut günstige war. 
Aber man möge auch nicht verkennen, d aß ,  
wie eine Wirtschaftszeitung vor nicht zu 
langer Zeit geschrieben h at,  von der Hoch­
konjunktur ü ber die Superkonjunktur zur 
Umkehrung einer solchen Wirtschaftsentwick­
lung unter Umständen nur ein Schritt sein 
k ann. E s  kommt hier bei unseren Budgets 
und bei den Rechnung sabschlüssen , die d ann 
ü ber die Verwirklichung des Budgets Auskunft 
geben, nicht bloß auf den Saldo an, der in 
diesem F alle für das Jahr 1953 ein aktiver war, 
sondern auch auf das absolute Volumen, das 
schon außerordentlich angespannt und auf­
gebläht erscheint. 

Zum A bschluß : Die Pro-Stimme wird mit 
der Erwartung verknüpft, d aß die M aß­
n ahmen, die der Herr Finanzminister auf dem 
rein steuerlichen Ge biet als richtig erkannt und 
durchgeführt h at, doch auch auf dem Gebiet 
der T arife und Monopolpreise ihre Anwendung 
finden mögen. 

Präsident: Als nächster Redner ist der 
Herr Abg. Eibegger vorgemerkt. Ich erteile 
ihm das .Wort. 

Abg. Eibegger: Hohes Haus ! Ohne eine 
allgemeine Betrachtung über die Vorgeschichte 
der Regierungs- und Koalitionskrise vom 
Oktober 1952 anstellen zu wollen, erachte 

ich es als zweckmäßig, festzuhalten, daß der 
Bundesrechnungsabschluß für d as Verwal­
tung sjahr 1953 der beste dokumentarische 
Beweis dafür ist, daß die im Oktober 1952 
von den sozialistischen Regierung smitgliedern 
und Abgeordneten vertretene Ansicht ü ber die 
Notwendigkeit einer stärkeren Dotierung der 
Inv aliden- und Angestelltenversicherung und 
des Sozialwesen s überhaupt sowie über die 
Au sdehnung der Investitionstätigkeit richtig 
gewesen ist. Dieser Feststellung schließe ich 
gerne die weitere an, daß die Volkspartei in 
Anerkennung des bei den Wahlen im Februar 
1953 zum Ausdruck gekommenen Volkswillens 
den Hauptforderungen der Sozialistischen Par­
tei beigetreten ist. 

Der Rechnungsabschluß für 1953 zeigt ein 
gutes Ergebnis und beweist, daß es notwendig 
war, auf dieser Grundlage die fin anzielle und 
volkswirtsch aftliche Gebarung des Bundes zu 
erweitern. Den erhöhten Einnahmen, die auf 
Grund der Gesetze erfolgten, stehen im sei ben 
Au smaß erhöhte Au sg aben gegenüber. Wir 
haben es hier nicht mit einem normalen 
Vor anschlag zu tun gehabt, weil wir die Ge­
barung für das Jahr 1953 durch Gesetze auf 
den Voranschlag 1952 abgestimmt haben. 

Unter weitestgehender Auslegung de s Ver­
waltungsentl astungsgesetze s k ann festgestellt 
werden, daß die ge setzliche Grundlage für die 
getätigten Au sgaben gegeben erscheint. Der 
Erfolg in volkswirt schaftlicher Hinsicht und 
insbesondere auf sozialem Gebiet ist zu­
friedenstellend. Meine Fraktion wird selbst­
verständlich für den Antrag des Rechnungs­
hofaussehusses stimmen. 

Zu den Bemerkungen des Herrn Abg. Honner 
muß einige s festgestellt werden. Über die 
hohen au sgewie senen Steuerrückstände haben 
wir im Rechnungshofausschuß eingehend 
debattiert. E s  wird bei den Budgetberatungen, 
die im Laufe der näch sten W oehe beginnen, 
noch Gelegenheit sein , dazu Stellung zu 
nehmen. 

Die Kritik de s Herrn Abg. Honner, daß 
die verstaatlichten Betriebe keine Gewinn­
abfuhr an den Fiskus vorgenommen h aben, 
läßt sich leicht als unbegründet zurück­
weisen. Nach dem bisherigen Vorgang werden 
die Gewinne der verstaatlichten Betriebe al s 
Rücklagen gebucht und diese Rücklagen, 
weil sie nicht zwecklos vorrätig sein sollen, 
für Investitionen verwendet. Ich glaube, 
es kann auch nicht der Wille der Kommuni­
sti schen Partei oder der Fr aktion der Volks­
opposition sein, d aß die verstaatlichten Be­
trie be die Gewinne zur Gänze an den Fiskus 
abführen und dabei die verst aatlichten Be­
triebe veraltern l assen. (Abg. E. lfis c h er: 
Nein, aber dem Parlament soll man Rechnung 
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legen!) Auch darüber wollte ich soeben 
sp rechen. 

Mit Rücksicht auf das Schillingeröffnungs­
bilanzengesetz werden im nächsten Jahr a uch 
für aUe ver staatlichten Betriebe zwangswei se 
nach dem Aktiengesetz die Bilanzen erstellt 
und veröffentlicht werden. (Abg. Ebe n­
b i c h le r .' A uch rückwirkend?) Das kann ich 
hier im Moment nicht feststellen , aber man 
beginnt mit etwas, und e s  wird dann fort­
gesetzt. Selb stve rständlich mü ssen alle er­
zielten Gewinne, falls eine Bilanz und eine 
Gewinn- und Verlustrechn ung erstellt wird, 
ausgewiesen werden. Das ergi bt sich buch­
halterisch und ist eine Selbstverständlichkeit, 
über die man nicht weiter zu sprechen braucht. 
Ich glaube, dieser Vorgang ist notwendig und 
entspricht auch dem Begehren aller Fraktio­
nen. 

Die verstaatlichten Betriebe haben nichts 
zu ver bergen. Die Volksvertretung soll, wenn 
die Bilanzen und die Gewinn- und Verl ust­
rechnungen erstellt sind , dazu Stellung neh­
men. Im ü brigen werden diese Rücklagen nicht 
von vornherein angehäuft, um die Ent ­
schädigung an die Vorbesitzer bezahlen zu 
können, sondern die Ent schädig ung der V or­
besitzer e rfolgt, wie in jedem Rechtsstaat , 
auf Grund der beschlossenen Gesetze. Der 
Herr Abg. Honner braucht sich also nicht zu 
beunruhigen, daß die ve r schiedenen V or­
besitzer der verstaatlichten Betriebe mehr 
bekommen werden, als ihnen nach dem Ge setz 
zusteht. 

Diese Stellungnahme zum Rechnungsab­
schluß bedeutet natürlich nicht eine Änderung 
in unserer Anschauung , daß hinsichtlich der 
Budgetierung in Hinkunft schon eine Änderung 
vor sich gehen soll. Ich habe mehrmals 
Gelegenheit gehabt, zu e rklären, daß wir die 
Meinung vertreten, daß eine moderne Ver­
waltung auch eine gewisse Beweg ungsfreiheit 
haben muß . Ich könnte mir vor stellen, daß das 
Verwalt ungsentlastunggesetz aus dem Jahre 
1925 durch ei ne Novelle in de r Weise abge­
ändert wird, daß die Übertragung von Kredit­
teilen innerhalb eine s  Kapitels von Titel 
z u  Titel e rfolgen darf, aber nicht eine Über­
trag ung von Kreditteilen auf andere Kapitel. 
Die j etzigen Vor schriften machten, wenn sie 
so fortge setzt werden würden, die Erstellung 
des Voranschlages durch den Nationalrat 
beinahe wertlos. Über diese Frage wird sich 
nach meiner Übe rzeug ung auch mit der 
Volkspartei sprechen lassen, weil wir alle ein 
Interesse daran ha ben , daß die Gebarung 
nach dem Willen der Volksvertretung erfolgt. 

Wenn ich die se E rwägung anstelle, so 
deshalb, weil durch verschiedene Erklärungen 
von Ministern während der Budgetberatung 
eigentlich zum Ausdruck gekommen ist, daß 

der vorliegende Entwurf nicht ganz mit den 
Abschätzungen übereinstimmt. E s  i st wohl 
in jedem Lande üblich, daß der Finanz­
minister , dessen Aufgabe wahrlich nicht leicht 
ist, zu seinem Entwurf steht,  ihn verteidigt 
und dafür so rgt, daß er unter der ent­
sprechenden Begründung a uch genehmigt 
wird. E s  hat einiges Aufsehen gemacht, daß 
der Herr Finanzministe r e rklärt hat , daß e r  
mit beträchtlichen Mehreinnahmen rechnet, 
wobei er die Ausgaben schon darauf abge stellt 
hat. War das ernst und ist sich der He rr 
Finanzminister sicher ,  daß Mehreingänge zu 
erwarten sind , dann hat er sie von vorn· 
herein ins B udget einzustellen, damit de r 
Bndgetentwurf wahrheitsgetre u ist.  

Ein anderer Minister hat auf eine Frage, 
warum eine Post im Vo ranschlagsentwurf 
stark herabge setzt ist ,  erklärt, das sei aus 
finanztechnischen Gründen erfolgt, er gebe 
aber die E rklärung ab, daß durch die Über­
tragung anderer Kredite auf die sen Titel der 
Betrag mehr als verdoppelt werde. Und da s 
im Zuge der B udgetverhandlungen ! Warum � 
Wenn man das von vornherein beabsichtigt, 
dann hat es im Entwurf aufzuscheinen, damit 
die Volksvertretung endgültig entscheiden 
kann. Deshalb glaube ich ,  daß eine Novel. 
lierung des Verwaltungsentlast ungsgesetzes un­
bedingt erforderlich i st. 

Wir stehen zu diesem Rechnungsab schluß, 
übernehmen dafür die Verantwortung und 
stimmen sel bstverständlich, wie bereits er­
klärt , dafür.  Im übrigen aber bitte ich, viel ­
leicht den Erwägungen, die ich vorgetragen 
habe, näherzutreten , weil ich der Meinung 
bin : Alle Abgeordneten haben da s größte 
Intere sse daran, daß das volle B udgetbewil­
ligungsrecht wieder an den Nationalrat zurück­
ge stellt wird und daß wir auch endlich zu der 
B udgetwahrheit kommen. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Präsident : Ich erteile dem nächsten vor­
gemerkten Redner ,  Herrn Dr.  Gredler, das 
Wort. 

Abg. Dr. Gredler : Hohes ·-Hau s!  Bevor ich 
mich mit dem Bundesrechnungsabschluß als 
solchem befasse, möchte ich meine A uffassung 
zum Ausdruck bringen, daß sich meine drei 
Vorredner - zumindest in einem weitest­
gehenden Maße de r He r r  Abg. Bonner -
nicht so sehr mit der Frage der Genehmigung 
des B undesrechnung sab schlusse s be schäftigt 
haben, als eigentlich die Budgetdebatte vor· 
weggenommen oder zu einem der vergangenen 
B udgets etwas gesagt haben , was eine Be­
leucht ung der damaligen Verhältni sse war ,  
daß sie sich abe r nicht mit dem Rechnungs­
ab schluß als solchem befaßt haben. 
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Wenn wir diesem Bund esrechnungsabschluß Forderung der Gerechtigkeit. Anderseits aber 
zustimmen, dann in der Überz eugung, daß der glauben wir, daß eines der Kernprobleme wie 
R echnungshof ord entlich und richtig g earbeit et so viele andere Kernpro blem e, sagen wir 
hat, daß er sich in di e Probleme hineingekniet das Wohnungsproblem, l etzten End es von 
und auch Mißhelligkeiten offen aufged eckt hat. der Bundesregierung nicht g emeistert worden 
Das h eißt allerdings nicht, daß wir damit dem ist. 
vergangenen Budget unser e  Zustimmung g eb en, 
g enau so wenig, wie wir dem gegenwärtigen 
Budget unsere Zustimmung erteilen werden. 

Es ist auch unrichtig, w enn man sagt, man 
stimme für ein en Bundesr echnungsabschluß 
deswegen, weil er Üb erschüsse ausweist. Auch 
wenn der Rechnungsausschuß ein Defizit 
ergäbe, müßte man ihm, war er sachlich und 
r echnerisch richtig, die Zustimmung g eben. 
In dieser Überz eugung und gemäß ein er 
solchen Praxis hat meine Fraktion j edes 
Jahr dem Bundesr echnungsabsch luß als 
solchem unabhängig davon zugestimmt, ob sie 
mit d en Ergebnissen, den Über- oder Unter­
schreitungen einverstanden war. 

Wir tun dies auch aus einem ander en 
Grunde, nämlich darum, weil wir der Beamten­
sc haft des Rechnungshofes, aber auch dem 
Präsidenten unser Vertrau en zum Ausdruck 
bringen wollen, wenn wir auch in dies er oder 
j en er kleiner en Frage manchmal anderer Auf­
fassung sind. Dies ist eine der vielen Dokumen­
tationen unser er toleranten G esinnung, ein er 
G esinnung, di e aus unser er demokratischen 
Auffassung er fließt und mit der wir unter allen 
Partei en allein dasteh eIi, denn ich habe es 
noch nicht erlebt, daß ein politischer Gegner, 
gleichgültig welche Position er hat, B eifall und 
Zustimmung für s eine sachliche Arbeit von 
einer ander en Fraktion erfahr en hat. 

Nun ab er zu dem Rechnungsabschluß als 
solchem. Hier wird davon g esprochen, daß der 
Anhang zum Bundesrechnungsabschluß diesmal 
auch die Jahresr echnungen sämtlicher vom 
Bund verwalt eten Fonds mit R echtspersönlich­
keit umfaßt. Wir sind darüber hinaus der 
Meinung, daß auch solch e Fonds, die auf 
gesetzlicher Grundlage besteh en, auch wenn 
sie nicht vom Bund unmitt elbar verwaltet 
w erden, d er Prüfung d es Rechnungshofes 
unterlieg en sollten und daß es den Abg e­
ordnet en auch in diesen Fällen ermöglicht 
werden sollte, Einschau zu nehmen. Wir 
haben konkrete B eispiele dafür, daß dies e  
Möglichkeiten unser en Agrarfach leut en in der 
landwirtschaftlichen Fondsgebarung nicht g e­
boten worden sind, und wir m ein en, daß auch 
diese Fonds ausnahmslos g eprüft werden 
sollen. 

Auffa llend ist das Prob lem des Personal­
aufwandes. Wir sind natürlich erfr eut und es 
hat unser en eig en en Forderungen entsprochen, 
daß di e G ehälter der Bundesbedienstet en er­
höht worden sind. Dies war ja eine jahrealte 

Nun zur Frage der Verwaltungsr eform. 
Wir hab en seit Jahren Lipp enbek enntnisse 
g ehört, wir haben aber nicht gehört, daß diese 
Verwaltungsreform ernstlich in Angriff g e­
nommen worden ist. D er vorliegende Bundes­
rechnungsabsch luß z eigt den Willen dazu 
ebensowenig, und wir werden uns in nächster 
Z eit damit befassen müssen, daß das neue 
Budget diesen Willen beileibe ebenfalls nicht 
aufweist ; für eine Verwaltungsreform, die die 
Hauptmaßnahme wäre, um die St euerlasten 
entsprechend abzubauen, finden wir keinerlei 
B eweise -und Ansätze. Ich finde es richtig, 
wenn in Ausführungen des Herrn Finanz­
ministers, aber auch in den en eines Wirtschafts­
fachmannes der Sozialisten - des Dr. Karl 
Ausch in einem Artikel der "Arbeit er-Zei­
tung" - gesagt worden ist, man müßte - ich 
vergröbere j etzt die Problematik - einerseits 
von variab len Ausgaben und anderseits von 
konstant en Ausgaben sprechen. Wegen dieser 
variablen Ausgaben, zu d enen ich t emporäre 
Investitionen zähle, et,va im Falle einer so­
g enannt en Hochkonjunktur - mit dem Pro­
b lem der Hochkonjunktur werde ich mich 
auch noch zu befassen hab en -, ist es richtig, 
die variable Seite entsprech end auszubauen. 
Wenn ab er im Falle eines niedergehenden 
Wirtschaftstr ends größere wirtschaftliche 
Schwierigkeit en di e Lage verändern, dann 
wird man diese variab len Ausgaben natürlich 
einschränken müssen, das h eißt, der Staat 
wird dann nicht m ehr so vi el investier en 
können, der Staat wird für dringende Auf­
gaben nicht m ehr so viel haben, es s ei denn, 
es gelingt ihm, im Falle einer relativ günstigen 
wirtschaftlich en Stellung die konstanten Aus­
gab en zu senken, sodaß er dann eine notwen­
dige Reserve für variable Ausgab en hat. Ich 
vermisse einen solchen Gedankengang im ver­
gangenen und im gegenwärtigen Budget,  ich 
vermisse ihn vor al lem d eswegen, weil Ver­
waltungsreform eine B eschränkung der kon­
stanten Ausgaben bedeutet und wei l  man eben 
hier ansetz en muß. 

Und wenn man schon, wi e beim gegen ­
wärtigen Budget, b ehauptet, daß wir uns in 
einer Situation der Hoc hkonjunktur befinden, 
was ich sehr zu b ezweifeln wage, dann hat man 
entsprech ende Maßnahmen zu tr effen, dann 
hat man zum Beispiel auch Plän e, wi e den s einer­
z eitigen Lauda-Plan - ob er im einzelnen 
richtig ist, will ich hier gar nicht" beleucht en -, 
zu erwägen und zu v ersuch�n, einen Abbau 
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vorzunehmen und diese Menschen umzuleiten 
in eine Wirtschaft, die sich ja nach der Meinung 
der Regierungsparteien selbst, auch nach der 
Meinung der Redner der Sozialistischen Partei, 
augenblicklich in einem gewissen angeblich 
blühenden Zustand befindet. 

Nun möchte ich die Flügel etwas stutzen, 
was diese Hochkonjunktur betrifft, weil dies 
zu meiner Thematik gehört, im übrigen aber will 
ich mich damit kurz fassen. Ich will mich, wie 
ich das so gerne tue, auf Zahlen stützen, die 
nicht etwa von politischen Organisationen, 
sondern aus Organisationen kommen, denen 
man zweifellos nicht etwa eine negative Hal­
tung oder irgendeine vorgefaßte Meinung 
zuungunsten Österreichs unterschieben kann. 
Ich behaupte nämlich, daß sich das, was bei 
uns wirtschaftlich besser wurde, in dem ge­
samten Trend in Europa gebessert hat. 

Jeder, der aus dem Ausland kommt, ob aus 
der Schweiz, aus Oberitalien, aus Westdeutsch­
land, aus Belgien, ja seit zwei Jahren auch 
aus Holland, wie aus allen Gegenden des 
westlichen Europas - aus den östlichen zu 
kommen wird man j a  kaum Gelegenheit 
haben -, und der die wirtschaftliche Situation 
dieser Länder und die Österreichs betrachtet, 
wird finden, daß die Situation in Österreich 
schlechter ist, daß die Hochkonjunktur in den 
meisten Staaten des Auslandes oder, sagen 
wir besser, die Konjunktur relativ besser ist 
als in Österreich. 

Dazu folgende Zahlen zur Entwicklung 
des Brutto -Sozialproduktes in den OEEC­
Staaten, und zwar wird dabei von einer Grund­
zahl, von dem Index 100 für 1951, ausgegangen 
und mit dem Jahre 1953, als dem letzten, ver­
glichen. Seitens der OEEC wird - Österreich 
mit der Zahl 100 angegeben, Belgien mit 
101 - also eine Steigerung -, Dänemark 
mit 105, Westdeutschland mit 1 1 2,  das arme 
Griechenland mit l lO, Italien mit 106 - trotz 
seiner südlichen Notstandsgebiete -, Holland 
mit 105, Kanada mit 109, die Vereinigten 
Staaten mit 108, um Ihnen nur einige Beispiele 
zu sagen. 

Es zeigt sich also, daß die sogenannte 
Konjunktur bei uns sehr geringfügig ist, 
wenn man sie mit der anderer Staaten ver­
gleicht. Nach diesen relativen Zahlen kann 
ich Ihnen nun auch einige absolute geben ; 
ich entnehme sie einer Statistik über Volks­
einkommen und Aufwendungen für die 
soziale Sicherheit in Dollar. Daraus geht 
hervor, daß das Volkseinkommen je Kopf 
der Bevölkerung in Österreich 216 beträgt, 
im armen Italien 235, in der Türkei 125 -

also weniger als bei uns - ;  und ich gebe 
Ihnen die gleichen Zahlen für Belgien mit 582, 
für Westdeutschland mit 320, für Finnland 

mit 348, für Frankreich mit 482 und Irland 
mit 420, gar nicht zu reden von Schweden 
mit 780, von der Schweiz mit 849, von Groß­
britannien mit über 700 und den Vereinigten 
Staaten mit fast 1500. 

Ich will mit diesen Zahlen nur beleuchten, 
daß die Behauptung, die immer wieder auf­
gestellt wird, Österreich befinde sich in einem 
Zustand der Hochkonjunktur, äußerst brüchig 
ist, daß immerhin aber zu Recht besteht, daß 
sich die wirtschaftliche Situation in Öster­
reich gebessert hat, wenn auch in einem 
geringeren Maße als in nahezu allen anderen 
europäischen Staaten, um nur einmal mit 
diesen zu vergleichen, nämlich in den freien 
europäischen Staaten. 

Aus diesem Gesichtspunkt auch einer rela­
tiven Besserung müßte man meinem Erachten 
nach gerade jetzt mit der Verwaltungsreform 
einsetzen, gerade jetzt den Stock der kon­
stanten Ausgaben verringern, um die Mög­
lichkeit zu haben, ein entsprechendes Budget 
zu sichern und damit auch die variable Seite, 
die Investitionsseite, die ja immer wieder 
ein Hauptanliegen besonders von links her ist, 
sicherzustellen. Wir wollen investieren, wir 
wollen soziale Sicherheit, wir wollen sozialen 
Fortschritt und Arbeit, aber wir wollen, 
daß dies von vornherein auf das Budget 
basiert wird, und bei den genannten 
Zahlen wird man sich natürlich mit solchen 
Gedanken befassen müssen. 

Mein Vorredner hat im übrigen vollkommen 
zu Recht den Wunsch nach Budgetwahrheit 
gestellt, und auch wir sind über die Tatsache 
nicht glücklich, daß hier von erheblichen 
Unterschieden gesprochen wird, daß man 
von vornherein mit Überschreitungen und 
anderem kommt. Ich glaube aber, daß das, 
was Herr Kollege Eibegger gesagt hat -
nämlich hinsichtlich der Notwendigkeit, die 
erwarteten höheren Eingänge von vornherein 
auch höher einsetzen - nicht sosehr die 
Sache trifft. Vielmehr ist es notwendig, 
daß man, wenn man höhere Eingänge 
erwartet, Maßnahmen trifft, um die höheren 
Eingänge - die ja nicht aus der Luft kommen, 
sondern aus den Geldtaschen der Bevöl­
kerung - nicht noch höher zu gestalten, 
sondern rechtzeitig mit einer Steuer­
reform einzusetzen. Das Budget ist j a  nicht 
Selbstzweck, die höheren Eingänge sind j a  
nicht Selbstzweck, für das Blühen des wirt­
schaftlichen Lebens in einer Bevölkerung 
dreht es sich vielmehr darum, überhöhte 
Eingänge rechtzeitig zu senken. 

Wir sind der Meinung, daß das Budget 
nicht von Jahr zu Jahr aufgebläht werden 
soll, sondern daß es gesenkt werden soll. 
Ich glaube. wenn man höhere Einkünfte 
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erwartet, dann soll man sie eben von vorn­
herein beschränken, indem man

' 
Gesetze 

schafft, die ein niedrig gehaltenes Budget 
mit entsprechend niedrig gehaltenen Ein­
künften in Übereinstimmung bringt. Diese 
Einkünfte fehlen in den Taschen des kleinen 
Mannes, der von der sogenannten Hoch­
konjunktur viel weniger spürt, als hier 
immer wieder behauptet wird. 

Was die ungünstige Lage eles Arbeits­
marktes betrifft, die der Bericht zu diesem 
zur Genehmigung vorgelegten Bundesrech­
nungsabschluß erwähnt, möchte ich nur folgen­
des sagen : Meine Fraktion hat zu diesem 
Problem, wie ich glaube, vor dreiviertel 
Jahren eine Anfrage gestellt und mußte 
warten, bis die Beantwortung in einer 
Situation der wirtschaftlichen Konjunktur 
geradezu lächerlich geworden ist. Man kann 
Anfragebeantwortungen über die Winter­
arbeitslosigkeit nicht in den Hochsommer 
oder in den Spätherbst verlegen, sondern 
man muß entsprechend rasch sagen, was 
man an ernsten Maßnahmen zu treffen gedenkt. 
Wollen wir hoffen, daß es heuer nicht not­
wendig sein wird, ein weitschauendes Pro­
gramm gegen die Winterarbeitslosigkeit zu 
entwickeln - daß es vorhanden ist, ist näm­
lich nicht unter Beweis gestellt worden. 
Wollen wir auch hoffen, daß eine wirkliche 
europäische Konjunktur am Rande auch 
Österreich mitnimmt, damit diese Anfrage 
und ihre Beantwortung wirklich überflüssig 
geworden sind. Aber man soll sich ange­
wöhnen, auch den Oppositionsparteien ordent­
lich und rechtzeitig zu antworten. 

Sehr positiv, mit Recht positiv, ist schon 
davon gesprochen worden, daß Überschrei­
tungen möglich waren auf dem Gebiete 
der Invaliden- und Angestelltenversicherung ; 
und wir hoffen, daß auch unsere diesbezüg­
lichen Anträge dann entsprechende Berück­
sichtigung finden, die vor allem in der Er­
höhung der 1vIindestrenten kulminiert haben, 
ohne daß hier seitens der Regierungsparteien 
eine entsprechende Zustimnmng gegeben wor­
den wäre. 

Ebenfalls mit Recht haben meine Vor­
redner verlangt, daß die Bilanzen und die 
Gewinn- und Verlustrechnungen der ver­
staatlichten Unternehmungen aufscheinen sol­
len. Natürlich ist dies ein einvernehmlicher 
Wunsch der demokratischen Parteien, ja  
aller Parteien des Hauses, dem wir freudig 
unsere Zustimmung geben. 

Im ganzen gesehen ist unsere Fraktion 
für die Genehmigung des Rechnungs­
abschlusses 1953, aber nicht deswegen, 
weil wir für das vergangene Budget 
gewesen sind, sondern deswegen, weil wir 

der Meinung sind, daß der Bundesrechnungs­
abschluß als solcher richtig und ordnungs­
gemäß ausgearbeitet wurde. (Beifall bei den 
Unabhängigen. ) 

Präsident Böhm (der inzwischen den Vor­
sitz übernommen hat) : Als nächster Redner 
gelangt Herr Abg. Mayrhofer zum Wort. 

Abg. Mayrhofer: Hohes Haus ! Das korre­
spondierende Recht zum Budgetrecht des 
Parlamentes, ja die korrespondierende Pflicht, 
möchte ich lieber sagen, ist die Kontrolle 
der Verwaltung und die Kontrolle der Ge­
barung, die der Nationalrat durch den Rech­
nungshof ausübt, der ja sein Organ ist. 

Gegenwärtig steht zur Debatte der Bundes­
rechnungsabschluß für das Jahr 1 953. Es 
ist über seine Eigenheiten und die Besonder­
heiten, die er aufweist, schon manches ge­
sagt und betont worden - das möchte ich 
noch einmal hervorheben -, daß er auch 
dadurch gekennzeichnet ist, daß sich erheb­
liche Überschreitungen gegenüber den Budget­
ansätzen sowohl nach der Seite der Mehr­
einnahmen als auch nach der Seite der Mehr­
ausgaben hin zeigen. Das ist ja auch vom 
Rechnungshof in seinen Vorbemerkungen zum 

Bundesrechnungsabschluß betont worden. Es 
wäre natürlich ideal, wenn es möglich wäre, 
einen Voranschlag so zu erstellen, daß er 
wirklich den kommenden wirtschaftlichen Ent­
wicklungen Rechnung zu tragen vermag und 
daß schließlich eben der Rechnungsabschluß 
mit den Ziffern des Voranschlages weit­
gehend übereinstimmt. Das wäre erstrebens­
wert, und es soll auch angestrebt werden, 
denn die Budgetwahrheit, von der ebenfalls 
schon gesprochen worden ist, ' wird natürlich 
auch von seiten meiner Partei als eine be­
rechtigte Forderung angesehen. Aber vollends 
wird dieses Ziel ja niemals erreicht werden 
können. 

Da nun der Rechnungsabschluß für das 
Jahr 1 953 wirklich besondere Abweichungen 
aufweist, müssen wir uns doch erinnern, 
wann eigentlich die Ziffern für den Vor" 
anschlag, auf Grund dessen die Verwaltung 
im Jahr 1 953 geführt worden ist, zusammen­
getmgen worden sind. 

In jedem Jahr ist es in der staatlichen 
Verwaltung so, daß in der zweiten Hälfte 
des Jahres seitens der einzelnen Ministerien 
und der Verwaltungsstellen die Erfordernisse 
für das kommende Verwaltungsjahr zusammen­
gestellt werden, und alle diese Erfordernisse 
samt den eigenen Bedeckungen in dem be­
treffenden Ressort werden schließlich im 
Finanzministerium gesammelt und aufeinander 
abgestimmt. So geschah das auch im Jahre 
1951 für das Jahr 1 952 . Das Budget für 
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das Jahr 1 952 wurde im Jahre 1 951 be­
schlossen und galt für 1 952. Ähnlich sollte 
der Vorgang im Jahre 1 952 für 1 953 sein. 
Es ist uns allen aber wohl bekannt, daß 
über die Budget.ansätze für 1 953, die das 
Finanzministerium ausgearbeitet hatte, I m  

Herbst 1952 keine Einigung im Schoße der 
Regierung und zwischen den Parteien, welche 
schließlich dieses Budget hätten beschließen 
sollen, zustandekommen konnte. Es kam 
zur Auflösung des Parlamentes und zu Neu­
wahlen. Man hat einen Übergang durch 
ein Budgetprovisorium geschaffen, und erst 
im Sommer 1953 konnte über ein Budget 
für 1 953 Beschluß gefaßt werden. 

Mit Rücksicht auf das vorgeschrittene Wirt­
schaftsjahr mußte man diese Budgetfrage 
in möglichst einfacher Form lösen, und man 
hat den Ausweg gewählt, daß man kurzer­
hand die Ansätze des Jahres 1 952, die schon 
im zweiten Halbjahr des Jahres 1 951 zu­
sammengestellt worden sind, auch für 1 953 
hat gelten lassen. Da ist es n9,türlich nicht 
verwunderlich, daß eine starke Diskrepanz 
zwischen den budgetmäßigen Ansätzen und 
den schließlichen Gebarungserfolgen zutage 
getreten ist. 

Wie erklären sich nun diese bedeutenden 
Abweichungen ? Nun, die Budgetreferenten 
der einzelnen Ministerien und amtlichen Stellen 
sind ja schließlich keine Hellseher, die auf 
eineinhalb Jahre oder gar auf dreißig Monate 
die wirtschaftliche Entwicklung voraussehen 
können. Wer konnte im Jahre 1 951 wissen, 
daß sich 1953 Mehreinnahmen in der Höhe 
VOll 2136 Millionen ergeben werden, wie 
�ie der Bundesrechnungsabschluß für 1 953 
a,usweist ? �Wer konnte voraussehen, claß 
trotz der Mehraufwendungen im Kapitel So­
ziale Verwaltung für die Arbeitslosenver­
sicherung, Wohnungsbeihilfen, Invaliden- und 
Angestelltenversicherung, trotz erhöhter 
Stützungsmaßnahmen für Brotgetreide, Milch 
und Viehabsatz noch an die 100 Millionen 
mehr für den Bau und für die Instandhaltung 
von Bundesstraßen ausgegeben werden konn­
ten und daß noch 328 Millionen zur Ver­
fügung waren, um den Diel1st der Bundes­
schuld aufzunehmen ? Ja, selbst unsere Herren 
von der Volksopposition hätten im Jahre 1 951 
nicht vorauszusagen gewagt , daß im Sommer 
1953 die mit ihnen besonders befreundete 
Besatzungsmacht auf die weiter.e Bezahlung 
der Besatzungskosten Verzieht leist€l1 wird. 
Auch das - es sei anerkannt - hat mit 
zu dem guten Erfolg des .Jahres 1953 bei­
getragen. 

Ich habe bloß einige Posten angeführt und 
kann nur sagen, daß es für uns ein hochel'freu­
liches Ergebnis bedeutet, daß 8chließlich und 

endlich unter Aufwendung der im ordent­
lichen Haushalt ersparten Mittel und der 
erhöhten Eingänge auch das außerordentliche 
Investitionsprogramm weitgehend aus Budget­
mitteln Deckung finden konnte und sich 
darüber hinaus letzten Endes ein Gesamt­
überschuß der Budgetgebarung von 1 07 Mil­
lionen Schilling ergeben hat. Wir können 
in diesem Ergebnis eine erfreuliche Bestätigung 
für die Wirtschaftspolitik finden , die wir seit 
dem Jahre 1 952 mit den Namen Raab-Kamitz 
in Verbindung zu bringen pflegen, die einen so 
erfolgreichen Niederschlag auch im Rechnungs­
abschluß, in der Gebarung des Staates ge­
funden hat. (Beifall bei der Ö V P.) 

Die Regierung hat freilich von den Er­
mächtigungen, die im Verwaltungsentlastungs­
gesetz ausgesprochen sind, das heute aller­
dings auch schon als novellierungsbedürftig, 
angeführt worden ist, reichlich Gebrauch 
gemacht. Sie mußte davon Gebrauch machen, 
weil ein Budget, das so lange Zeit vorher 
beschlossen worden wa,r, in seinen Ansätzen 
nicht den Entwicklungen des Jahres 1 953 
entsprochen hat. Sie konnte davon Gebrauch 
machen, weil ja, wie ich erwähnte, die Mehr­
einnahmen ihr ein leichteres Gebaren ermög­
licht haben, und sie mußte schließ1ich auch 
angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung 
seit der Erstellung des Budgets von diesen 
Ermächtigungen Gebrauch machen. Sie mußte 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Mittel 
nach Notwendigkeit bereitstellen, und zur 
Sicherung der Kreditwürdigkeit unseres Lan­
des gegenüber dem Ausland hat sie den 
Schuldendienst wieder aufgenommen. 

So können wir sagen, d&ß der Bundes­
rechnungsabschluß für das Jahr 1 953 für uns 
eine befriedigende Bestätigung jener Wirt­
schaftspolitik bedeutet, elie seit 1 952 einge­

schlagen worden ist. Die Regierung ist sicher 
nicht so selbstbewußt, daß sie diese günstige 
Entwicklung allein auf ihr Konto zu schreiben 
wünscht. Und wenn schließlich der Abg. Gred­
ler meinte, daß man doch nicht soviel von 
ein�r Hochkonjunktur sprechen solle : daß 
eine große Konjunkturwelle durch Europa 
geht und daß sie auch uns mitgenommen hat, 
das kann man denn doch nicht bestreiten. 
(Ruf bei der Wd U :  Das wunle au,ch nicht 
bestritten ! - Abg. D1·. Pfe i f e r :  Er hat nur 
vom kleinen Mann gesprochen !) Wir haben 
davon auch in unserer Sbaatsgebarung pro­
fitiert und brauchen uns dieser glücklichen 
Wendung der Dinge liicht zu schämen. 

Die österreichische Regierung ha.t mit den 
Mitteln in wirtschaftlicher und sparsamer 
\Veise gebart, und wir können darum mit 
Befriedigung diesem Rechnungsabschluß un­
sere Zustimmung erteilen. (Beifall bei der 
V olkspartei-.) 
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Präsident Böhm : Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Der Berichterstatter verzichtet auf das Schluß­
wort. ,"ViI' kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A bs t i m m u ng wird der Gesetz­
entw'urf über die Genehmigung des Bltndes­
rechnungsabschlnsses tür 1953 in z w e i t e r  und 
d r i t t e r  Lesung zum B e s c h l u ß e'rhoben. 

Präsident Böhm: Damit ist die Tagesordnung 
e r s c h ö pft. 

Die n ä c h s t e  Sitzung berufe ich für Freitag, 
den 26. November, 10 Uhr, ein. Die Tages­
ordnung ist bereits verteilt worden. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß dei 
Immnnitätsausschuß heute um 13 Uhr und 
der Finanz- und Budgetausschuß um 15 Uhr 
zusammentritt. 

Die Sitzung ist g e s c h l o s s e n. 

Schluß der Sitzung : 12 Uhr 20 Minuten 

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei. 13.349 54 
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